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Die vorliegende PDF-Datei haben wir auf Wunsch unseres Auftraggebers als digitales 

Leseexemplar erstellt.  

Wir weisen darauf hin, dass für unsere Berichterstattung ausschließlich unser Bericht bzw. 

das Testatsexemplar in der unterzeichneten Originalfassung maßgeblich sind. 

Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ihnen als PDF-Datei überlassenen 

Version übernehmen wir keine Haftung.  

Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte weisen wir darauf hin, dass sich unsere 

Verantwortlichkeit – auch gegenüber Dritten – allein nach den Auftragsbedingungen im 

Bericht (Allgemeine Auftragsbedingungen vom 1. Januar 2017) richtet.  
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A. Prüfungsauftrag

Der Werkleiter des Eigenbetriebes, Herr Dr. Lunkenheimer, erteilte uns mit der Zu-

stimmung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Oberhavel vom 3. Dezem-

ber 2021 mit entsprechendem Vertrag vom 2. Mai 2022 den Auftrag den Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2021 des

Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet
Eigenbetrieb der Stadt Fürstenberg/Havel

(nachfolgend auch,,Eigenbetrieb" genannt)

unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das

Geschäftsjahr 2021 gemäß S 106 BbgKVerf und $ 27 EigV sowie SS 317 ff . HGB zu

prüfen und über das Ergebnis Bericht zu erstatten.

Die Werkleitung hat für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres gemäß

$ 21 Abs. 1 EigV einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht

aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Finanzrechnung und dem An-

hang. Die allgemeinen Vorschriften, die über den Ansatz, die Bilanz, die Gewinn- und

Verlustrechnung, die Bewertung und über den Anhang für den Jahresabschluss der

großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches finden ent-

sprechende Anwendung, soweit sich aus der EigV nichts anderes ergibt. Zudem ist

gemäß $ 21 Abs. 2 EigV als Anlage zum Jahresabschluss ein Lagebericht aufzustel-

len.

Der Eigenbetrieb ist gemäß $ 27 Abs. 1 EigV i. V. m. S 106 BbgKVerf zur Durchführung

einer Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des

Lageberichtes verpfl ichtet.

Die Beschlüsse zum Jahresabschluss sind gemäß $ 33 EigV nach den für Satzungen

geltenden Vorschriften öffentlich bekannt zu machen. Der Jahresabschluss und der

Prüfungsvermerk sind eine Woche an einer bestimmten Stelle zu jedermanns Einsicht

auszulegen. ln der Bekanntmachung sind genaue Angaben über den Ort sowie den

Beginn und das Ende der Auslegung zu machen.

1
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Bei unserer Prüfung waren gemäß $ 30 EigV und $ 106 Abs. 1 BbgKVerf auch die

Vorschriften des $ 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG zu beachten.

2. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Ver-

hältnis zu Dritten - die diesem Bericht beigefügten ,,Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2017.

Wir bestätigen gemäß S 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Uber Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung erstatten wir den vorlie-

genden Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-

nung, Finanzrechnung, Anhang) sowie der Lagebericht als Anlagen I bis V beigefügt

sind. Dieser Bericht wurde nach den Vorgaben des IDW PS 450 erstellt.

Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um detaillierte Erläuterungen zu den

einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erweitert, die in einem

separaten Bericht dargestellt sind

6. Der Prüfungsbericht ist an den Eigenbetrieb gerichtet.

3
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B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Werkleitung

Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage des Eigenbetrie-

bes durch den Werkleiter dar:

Zur Erfüllung seiner Aufgaben, der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsor-

gung im Gebiet der Stadt Fürstenberg/Havel mit allen Ortsteilen, errichtet und betreibt

der Eigenbetrieb die dazu erforderlichen öffentlichen Anlagen.

Umsatz- und Absatzentwicklung

Die verkauften Trinkwassermengen lagen mit Tm3 260 (Vj. Tm3 262) etwa auf

dem Vorjahresniveau. lm Trinkwasserbereich wurden Umsatzerlöse von T€ 501

(Vj. T€ 472) erzielt.

lm Berichtsjahr wurden Tm3 197 (Vj Tm3 198) Schmutzwasser leitungsgebunden

und Tm'43 (Vj. Tm3 42) mobil entsorgt. Die Erlöse betrugen T€ 1.019 (Vj

T€ 1.02e).

lnvestition und Finanzierung

ln 2021wurden T€ 385 investiert. Davon in einen neuen Saugwagen T€ 250 so-

wie in den Neubau von drei Trinkwasserbrunnen für die Wassererfassung des

Wassenrverkes Fürstenberg/Havel im Peetscher Weg 50 T€ 109.

Die Finanzierung der lnvestitionen erfolgte aus eigenen Mitteln

c. Personalbereich

Am 24. August 2021 wurde ein Vertrag für Altersteilzeit nach dem Blockmodell

mit einer Arbeitsphase vom 1 . Dezember 2022 bis 31 . Mai 2025 sowie einer Frei-

zeitphase vom 1 . Juni 2025 bis 30. November 2027 abgeschlossen.

Es wurde ein neuer Kraftfahrer für den dritten Saugwagen sowie zwei Auszubil-

dene für zwei Mitarbeiter, die in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund der Alters-

rente den Betrieb verlassen werden, zusätzlich eingestellt.

a

b

-3-
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d Vermögens- und Finanzlage

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2021 67,2Vo und hat gegen-

über 2020 um 1,5 %-Punkte zugenommen.

Langfristige Vermögenswerte werden vollständig durch langfristige Mittel finan-

zierl.

Die Liquidität war jedezeit gewährleistet. Die Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten konnten durch Tilgungen um T€ 168 verringert werden.

Die Liquidität 1. Grades beträgt 177,8 o/o. Die Liquidltät 2. Grades beträgt

280,1 o/o.

Ertragslage

lm Berichtsjahr wurde einen Jahresgewinn von € 15.591,59 erzielt, welcher mit

T€ - 2 (Vj. T€ 15) auf den Geschäftsbereich Wasserversorgung und mit T€ 18 (Vj.

T€ 12) auf den Geschäftsbereich Schmutzwasserentsorgung entfällt.

Prognose, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in 2022 wird der Ausbau der Trinkwasser-

brunnen für das Wassenryerk Fürstenberg/Havel.

lm Bereich der Schmutzwasserentsorgung sind Ersatzinvestitionen in den

Schmutzwasserpumpwerken im gesamten Einzugsgebiet und Ersatzinvestitionen

in der Maschinentechnik auf der Kläranlage notwendig.

Bei den Trink- und Abwassermengen erwartet der Werkleiter auch für das Jahr

2022 eine ähnliche Entwicklung wie in den Jahren 2020 und 2021, da die

Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen für die privaten

Haushalte und für die Gewerbebetriebe unverändert anhält. Eine Prognose für

die nach 2O22folgenden Jahre ist zurzeit nur sehr schwer möglich.

e

f
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Aufgrund der politischen Entscheidungen der Bundesrepublik bezugnehmend auf

den Ukrainekonflikt sind steigende Preise für Strom und Dieselkraftstoff weiterhin

zu erwarten. Auswirkungen dieser Risiken für uns sind aktuell nicht zu bewerten.

Aufgrund der derzeitigen Risikolage insbesondere hinsichtlich der hohen lnflation

muss mit erhöhten Zahlungsproblemen unserer Kunden und damit erhöhten For-

derungsausfallrisiken gerechnet werden.

Die Wirtschaftsplanung geht für den Eigenbetrieb in 2022 bei Umsatzerlösen von

T€ 1.800 von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. lnvestitionen sind im

Jahr 2022 in Höhe von T€ 230 geplant.

Bezüglich der weiteren Entwicklung des Eigenbetriebes wird auf die prognosti-

zierte rückläufige demografische Entwicklung im Versorgungsgebiet veruiesen,

die langfristig negative Auswirkungen auf den Wasserverbrauch haben wird. Die

weiter positive Entwicklung des Tourismus kann einen Ausgleich ermöglichen,

sodass die Gesamtsituation stabil bleibt.

Die steigenden Aufwendungen durch die oben genannten Preissteigerungen am

Markt, können entsprechend der Planung im Jahr 2023 durch den seit dem Jahr

2020 anhaltenden Mengenanstieg und durch den Ausgleich einer Kostenüberde-

ckung aus den Vorjahren voll aufgefangen werden. Entsprechend der weiteren

Marktentwicklung könnte zukünftig ein Anstieg unserer Trinkwasser- und Abwas-

sergebühren notwendig werden.

Weitere besondere Chancen und Risiken, die in absehbarer Zeil Auswirkungen

auf die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes haben können, werden zurzeil

nicht gesehen.

8. Nachfolgend nehmen wir zum Lagebericht des Werkleiters Stellung

lm Vergleich zu den Vorjahren ist der Eigenbetrieb höheren Risiken ausgesetzt. Die

aktuelle Risikolage ist durch eine steigende lnflation insbesondere bei Energiekosten

sowie Zinsänderungsrisiken und erhöhten Ausfallrisiken bei Gebührenforderungen ge-

prägt. Mit steigenden Gebühren muss daher in Folgejahren grundsätzlich gerechnet

werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Risikolage ist weiterhin eine permanente

-5-
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Übennrachung der Risiken im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems zu empfeh-

len.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung des Werkleiters insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung

des Eigenbetriebes. lm Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt

geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

-6-
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum

31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021. Diese haben wir

daraufhin geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie

ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung sowie die landesrechtlichen Vor-

schriften beachtet worden sind.

10. Den Lagebericht haben wir zusätzlich daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresab-

schluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und

insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

zutreffend dargestellt sind (lDW PS 350).

11 Bei unserer Prüfung haben wir gemäß $ 30 EigV i. V. m. S 106 Abs. 1 BbgKVerf die

Vorschriften des $ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hiezu vom IDW nach Abstim-

mung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den

Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard "Berichterstattung über

die Eniveiterung der Abschlussprüfung nach $ 53 HGrG (lDW PS 720)" beachtet.

12. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle

Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns er-

teilten Auftrages zu r J ahresabschlussprüfung.

13. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften

Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zu-

gesichert werden kann.

14. Der Werkleiter des Eigenbetriebes ist für die Buchführung, die dazu eingerichteten

Kontrollen, und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns

gemachten Angaben verantwortlich.

15. Unsere Aufgabe ist es, die vom Werkleiter vorgelegten Unterlagen und die gemachten

Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

-7 -
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16. Wir haben unsere Prüfung in der Zeit vom 5. bis zum 16. September 2022 in unseren

Büroräumen in Potsdam durchgeführt. Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von

uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jah-

resabschluss des Eigenbetriebes ,,Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet"

der Stadt Fürstenberg/Havel zum 31. Dezember 2020.

17. Bei der Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der SS 317 ff. HGB und

die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert so

angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften,

die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bil-

des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konn-

ten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung straf-

rechtlicher Tatbestände (wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen) und

außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfung ha-

ben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rech-

nungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die

Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt

bei den gesetzlichen Vertretern.

18. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst ein

Urteil über die wirtschaftliche und rechtliche Situation des Eigenbetriebes gebildet. ln

Gesprächen mit dem Werkleiter und dem kaufmännischen Leiter des Eigenbetriebes

haben wir uns anschließend ein Bild über die Geschäftsrisiken, die zu wesentlichen

Fehlern in der Rechnungslegung führen können, gemacht.

Die Prüfung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-

tems sowie der Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht haben wir übenruiegend auf der Basis von Stichproben durchgeführt.

Wir haben uns ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen

Kontrollsystem verschaffi, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-

nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes abzugeben.

-8-
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Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und

der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

19 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unse-

rer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirk-

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetrie-

bes zu Grunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und

über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie mögliche

Fehlerrisiken berücksichtigt.

20. Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende

Prüfu ngsschwerpunkte:

Bewertung des Anlagevermögens,

Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,

Richtigkeit der Umsatzerlöse und des Materialaufwandes sowie

weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

21 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsysiems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die

Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.

22. Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art

und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Or-

ganisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Aus-

wahl durchgeführt.

23. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der

einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

24. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für

unsere Beurteilung bildet.

a

a

a

a

-9-
DIGITALES LESEEXEMPLAR



vrvcnrlosr
wrFrscnArrsprüFUx6 uNo !eMi!N6

25. Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechen-

de OP-Listen nachgewiesen.

Zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen hat der Eigenbetrieb zum Abschlussstichtag Saldenbestätigungen angefordert.

Auswahl, Versand und Rücklauf der Saldenbestätigungen standen unter unserer Kon-

trolle. Die anzufordernden Saldenbestätigungen haben wir risikoorientiert durch be-

wusste Auswahl festgelegt. Kriterien der Auswahl waren Höhe der einzelnen Forde-

rung oder Verbindlichkeit, Umfang des Geschäftsverkehrs, Struktur und Ordnungsmä-

ßigkeit des Kontokorrents.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Ver-

träge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen

und Bankauszüge.

Weiterhin erhielten wir von den beauftragten Rechtsanwälten Bestätigungen über an-

häng ige Rechtsverfahren u nd sonstige wesentl iche rechtliche Tatbestände.

26. Vom Werkleiter und den zur Auskunft benannten Personen sind alle erbetenen Aufklä-

rungen und Nachweise bereitwillig erbracht worden. Der Werkleiter hat uns in der be-

rufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und

dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 alle bilanzierungspflichtigen Vermö-

genswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche

Aufiruendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind in

dieser Erklärung enthalten. Der Werkleiter hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebe-

richt auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des

Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach S 289 HGB erforderlichen

Angaben enthält.

-10-
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Feststellungen und Erläuterung zu Rechnungslegung,
Jahresabschluss und Lagebericht

l. Vorjahresabschluss

27 Der Vorjahresabschluss wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 25. Novem-

ber 2Q2l festgestellt.

28. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss, den Jahresgewinn in Höhe von

€ 27 .476,39 auf neue Rechnung vorzutragen.

29. Die Beschlüsse zum Vorjahresabschluss wurden im Amtsblatt für Stadt Fürstenberg

(Havel) vom 7. Januar 2022bekannt gemacht. Auf die öffentliche Auslegung in der Zeit

vom 21 . Februar bis 25. Februar 2022 wurde venruiesen.

ll. OrdnungsmäßigkeitderRechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

30. Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys-

tem sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisa-

tion und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Es ist nach unseren Feststellungen grund-

sätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Doku-

mentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.

31 Die lnformationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden,

führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und

Lagebericht.

32. lnsgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Un-

terlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der

Betriebssatzu ng entsprechen. Die Prüfung ergab kei ne Beanstandungen.

D
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2. Jahresabschluss

33. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Konten des Eigenbetriebes ent-

wickelt. Die Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind ausrei-

chend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst. Sie sind unter Beachtung

der Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften, der landesrechtlichen Vor-

schriften, der Betriebssatzung und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an-

gesetzt und bewertet. Der Grundsatz der Stetigkeit wurde beachtet. Der Ausweis ist

nach den Formblättern der EigV vorschriftsmäßig erfolgt. ln den Anhang sind die erfor-

derlichen Angaben richtig und vollständig aufgenommen, er entspricht den gesetzli-

chen Vorschriften.

34. Die Finanzrechnung wurde ordnungsgemäß aus den Büchern des Eigenbetriebes ent-

wickelt.

35. Auf die Angabe der Bezüge des Werkleiters wurde unter Berufung auf

S 286 Absatz 4 HGB zutreffender Weise verzichtet.

36. lm Ergebnis können wir feststellen, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes

vermittelt.

3. Lagebericht

37. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach S 289 HGB und den

landesrechtlichen Vorschriften. Er steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende

Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes. Er geht vollständig und zutreffend auf

die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ein.

-12-
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lll. GesamtaussagedesJahresabschlusses

38. Zu wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vennreisen wir auf den An-

hang. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte, Ermessensspielräume

und Sachverhaltsgestaltungen sind nachfolgend dargestellt:

Zu den wesentlichen Vermögensposten des Eigenbetriebes gehört das Anlagevermö-

gen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

und auf Sachanlagen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsnotwendigen

Nutzungsdauern. Diese betragen im Durchschnitt

- für Pumpwerke

- für Wassenverke

- für Kläranlage

- für technische Anlagen Pumpwerke

- für technische Anlagen Kläranlage

- für Schmutzwasserkanäle/-hausanschlüsse

- für Trinkwasserleitungen/-hausanschlüsse

- für Betriebs- und Geschäftsausstattung

30 bis

5 bis

5 bis

50 bis

28 bis

3 bis

Jahre

Jahre

Jahre

Jahre

Jahre

Jahre

Jahre

Jahre

25

50

60

25

20

60

50

13

Die empfangenen Ertragszuschüsse wurden im Bereich Schmutzwasserentsorgung bis

zum 31. Dezember 2006 gemäß $ 23 Abs. 3 EigV a. F. mit 5 % der Ursprungsbeträge

ertragswirksam aufgelöst. Seit dem 1. Januar 2007 erfolgt die Auflösung in Höhe des

durchschnittlichen Abschreibungssatzes der betreffenden Anlagen. lm Jahr des Zu-

gangs erfolgt die Auflösung zur Hälfte.

lm Bereich Wasserversorgung wird die Auflösung der erstatteten Kosten für die Errich-

tung von Hausanschlüssen aufgrund der Vorgaben des Bundesministeriums der Fi-

nanzen für den steuerpflichtigen Geschäftsbereich unverändert in Anlehnung an den

durchschnittlichen Abschreibungssatz der betroffenen Anlagegüter (3 Yo) vorgenom-

men.

-13-
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Die Auflösung der vom Brandenburgischen Straßenbauamt und von der Stadt Fürsten-

berg/Havel gewährten lnvestitionszuschüsse zur Niederschlagswasserkanalisation und

der erstatteten Kosten für Niederschlagswasser-Grundstücksanschlüsse erfolgt eben-

falls entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen.

Ab dem Geschäftsjahr 2000 werden aufgrund der Regelungen in $ 15 der Wasserver-

sorgungssatzung bzw. $ 10 der Abwasserbeseitigungssatzung die lnvestitionskosten

für Hausanschlüsse nicht mehr im Anlagevermögen, sondern als Aufwand erfasst. Der

Eigenbetrieb erhebt von den Anschlussnehmern entsprechende Kostenerstattungen.

lm Geschäftsjahr 2021 werden unter den Umsatzerlösen insgesamt Kostenerstattun-

gen von T€ 47 ausgewiesen.

Aufgrund der Nachkalkulation 202012021 wurde im Bereich des Trinkwassers eine

Kostenunterdeckung von T€ 15 ermittelt. Somit wurde die gebildete Rückstellung für

die Kostenüberdeckung im Berichtsjahr ertragswirksam aufgelöst.

Die anteilige Kostenüberdeckung 201612017, die in dem Posten ,,Sonstige Verbindlich-

keiten" ausgewiesen ist, wurde gemäß $ 6 Abs. 3 KAG in Höhe von T€ 10 ertragswirk-

sam in Anspruch genommen.

lm Ergebnis werden unter den ,,Sonstigen Verbindlichkeiten" folgende Kostenüberde-

ckungen ausgewiesen:

31.12.2021

T€

0,00

68.664,05

129.861,79

31j2.2020

198.525ß4

2016t2017 TW

201812019 TW

2018t2019 SW

T€

9.903,77

68.664,05

129.861.79

M.42eß1
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39. ln Gesamtwürdigung der zuvor beschriebenen Bewertungsgrundlagen sind wir der

Überzeugung, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

lV. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

40. Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes haben wir in der

nachfolgenden Gegenüberstellung die Bilanzposten nach Liquiditätsgesichtspunk-

ten in Gruppen zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

41 Hierbei haben wir zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung die Verbindlichkeiten

und Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr dem lang- und mit-

telfristigen Fremdkapital zugeordnet.
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Strukturbilanz

284100,013.586100,013.302Sunrne der Passiva
843,14213,6485

Passiva

Eigenkapital

Sonderposten

Frerndkapital
lang- und mittelfristiges

Rückstellungen
Verbindlichkeiten

gegenüber Kreditinstituten
Sonstige Verbindlichkeiten

kurzfristiges
Rückstellungen
Verbindlichkeiten

gegenüber Kreditinstituten
aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber Gemeinde
Sonstige Verbindlichkeiten

16

38
1

I
94

1,2

1,2

0,3
0,1

0,3

167

168
36
11

39

1,3

1,0

0,3

1,0

183

130
37

2
133

2247,71.0456,2821

16

140

5

129
'100

65,7

23,5

1,2

5,0
1,5

8.922

3.198

164

682
199

67,2

23,0

1,3

4,2
0,7

8.938

3.058

169

553
99

284100,013.586100.013.302Sumrne der Aktiva
11

Aktiva

Anlagevernxigen
lm mat. Vermögensgegenstände
und Sachanlagen
Finanzanlagen

Urnlaufuerrnögen
Forderungen

aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verm ögens gegenstände

Flüssige Mittel

Rech n u n gsabg re nz u nqsposte n

1199,31.2568,51.137

52
b

73

3,4

5,9

456
5

795

3,0
0,1

5.4

404
11

722

15590,712.32991,512.164

T€

165

o/o

90,7

T€

12.328
1

%

91,5

T€

12.163
1

Veränderuno31. Dezember2O2O31. Dezember 2021
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42. Die aus der zusammengefassten Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt

folgendes Bild:

6,28364,9653Überdeckung

96,913.16596,412.817Sumrne des lanqfristiqen Kapitals

65,7

23,5

7,7

8.922

3.1 98

1.045

67,2

23,0

6,2

8.938

3.058

821

7tr Finanzierung standen zur Verfügung

Eigenkapital

Sonderposten

Lanq- und mittelfristiqes Fremdkapital

90,712^32991,512.164Sumnre des lan gfristigen Ve rrögens

in % der
Bilanzsumme

90,7

T€

12.329

in % der
Bilanzsumme

91,5

T€

12.164Anlaqevermöqen

31. Dezember 202031. Dezember2021

43. Die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind vollständig durch Eigenkapi-

tal bzw. lang- und mittelfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital finanziert.

2. Finanzlage

44. ln der als Anlage lll gezeigten Finanzrechnung werden die wesentlichen finanziellen

Vorgänge des Geschäftsjahres 2021 dargestellt.
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3. Ertragslage

45. Die Ertragslage des Eigenbetriebs stellt sich wie folgt dar:

-) 
bezogen auf die Ergebnisauswirkung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aus der

Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit.

2021 2020

T€ o/ T€ o/ rc)

30
30

o/

Umsatzerlöse
Betriebsleistung

1.733 98,0 1.703 99 4 1,8

1,91.733 98,0 1.703 99,4

betriebliche Erträge 36 2,0 10 0,6 26

56

260,0

1.769 100,0

22,2
35,2
31,1

9,0
0,2

1.713

455
526
531

139

2

100,0 3,3

tMaterialauflvand

Personalaufüvand
393
622
550

26,6

30,7
31,0

62
96
19

13,6
18,3

J,O
sonstige betriebliche
Aufivendungen
sonstige Steuern
Betriebsaufraand
Betriebsergebnis

159

3
8,'1 20 - 14,4

1 - 50,00,1

1.727 97 7 1.553 96,5 - 74 4,5
- 18 < 100,042 2,3 60 3,5

Erträge aus Beteiligungen

Znserträge 6
-32

0,3
1,8

5
1

20

0,3

0,1

2,3

5

5
7

100,0

500,0
17,9

21,2Finanzergebnis 26 1,5 33 1,9 7

Ordentliches Ergebnis 16 0,8 27 1,6 11 < 100,0

Ergebnis vor Ertragsteuern 16 0,8 27 1 6 11 59,3

t6 8 27 1 6 11 7

T€ T€
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung

566
1.167

531

1.172
1.733 1.703

Unsatzerlöse der Betriebszwe ige 2021 2020
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Am Jahresergebnis des Eigenbetriebes sind die Betriebszweige wie folgt beteiligt

16 27

T€ T€
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung

2 15

1218

Ergebnisanteile der Betriebszweige 2021 2020
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E. Feststellungen gemäß $ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

46. Bei unserer Prüfung haben wir entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben die Vor-

schriften des $ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir

auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt

und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und

den Bestlmmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

47. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage Vll darge-

stellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten er-

geben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der

Geschäftsführung von Bedeutung sind.
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Wiedergabe des Bestätigu ngsvermerks
des unabhängigen Abschlussprüfers

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom

16. September 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

,,Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb ,,Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet" der Stadt
Fürstenberg/Havel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes ,,Wasser und Abwasser Fürs-
tenberger Seengebiet" der Stadt Fürstenberg/Havel - bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie der Finanzrechnung und dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagerbericht des Eigenbetriebes ,,Wasser und
Abwasser Fürstenberger Seengebiet" der Stadt Fürstenberg/Havel für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie sei-
ner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge des Eigenbetriebs. ln allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Gemäß S 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit $ 317 HGB unter Beachtung der vom lnstitut der Wirtschaftsprüfer (lDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt ,,Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind

F

48
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der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Edragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - be-
absichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er-
achtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit $ 317 HGB unter Beachtung der vom lnstitut der
Wirtschaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
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deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigeruveise enruartei werden könn-

te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes re-
levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzu-
geben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte
und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Ei-
genbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine
U nternehmenstätigkeit nicht meh r fortfü hren kan n.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den lnhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
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- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-
gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.

Potsdam, 1 6. September 2Q22
GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH

Wi rtsch aft sprüfu ng sgese I lschafU
Steuerberatungsgesellschaft

(Siegel) gez. Held
Wirtschaftsprüfer

gez. Dumke
Wirtschaftsprüferin"

-24-
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Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-

fungen (lDW PS 450).

Potsdam, '16. September 2022

GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH

Wi rtschaftsprüfu ng sgesel lschafU
Steuerberatungsgesellschaft

6rt"ltR/
Held Dumke

WirtschaftsprüferinWirtschaftsprüfer
G

WIRTSCHAFTS.
PBÜFUNGS.

GESELLSCHAFT

FIS

-{

R

ü'

}TEN88E
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Anlaqe I

Blatt 1

Wasser und Abwasser
Fürstenberger Seengebiet

Eigenbetrieb der
Stadt Fürsten berg/Havel

Bilanz

zum

31. Dezember 2021
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Anlaqe I

Passiva

Vorjahr

1.800.000,00 1.800.000,00

6_976,71

6.892.881

6.899.858,57

222.247,08

6.899.858,57

194.770,69

15.59'1,59

-266,80

266,80

27.476,39

27.476,39

8.937.697,24 8.922.'tO',65

3.057.904,00 3.1 98.1 70,00

35'1.663,44 331.323,21

850.000.00

36.470,80

10.552,23

237.526,94

954.543,61 1.134.549,97

Blatt

Aktiva

A. Anlagevermögen

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und werte sowie Lizenzen an solchen Rechten

und Werten

ll. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

2. Wassergewinnungsanlagen

3. Wasseruerteilungsanlagen

4. Abwasserreinigungsanlagen

5. Abwassersammlungsanlagen

6. Betriebs- und Geschäftsausstaltung

7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

lll. Finanzanlagen

Beteiligungen

B. Umlaufvermögen

l. ForderungenundsonstigeVermögenggegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände

ll. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei

Kreditinstituten

C, Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Vorjahr

€ € €€

5.314,00 7.392,OO

601.140,00

'137.889,00

942.896,00

1.630.549,00

8.594.691,00

41 3.000,00

0,00

12.157.357,10 1 2.320.1 65,00

'L070,00 1.070,00

12.163.74',1,10 12.328.627,00

A. Eigenkapital

l. Stammkapltal

ll. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage

2. ZweckgebundeneRücklagen

lll. Gewinnvortrag

Gewinn^/erlust des Vorjahres

Veruendung für den Vortrag auf neue Rechnung

Jahresgewinn

B. Sonderposten fairZuschüsse

Beiträge/Baukostenzuschüsse

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichenkeiten gegenüber Kreditinstituten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

€ 130.000,00 (vj. € 167.500,00)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung€n

- davon mit oiner Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

€ 37 .O47 ,44 (V j. C 36.47O,8Ot

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen

Eigenbetrieben

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

€ 2.27 5,O9 (V. €1 o.552,23)

4. SonstigeVerbindlichkeiten

- davon mit ein6r Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

€ 133.458,17 (Vj. € 39.001,1 1)

c 486, 1 O (Vj. e 2.7 24,e7 t

6.976,71

6.892.88'1,86

577.201,OO

126.234,OO

856.284,00

'1.571.346,00

8.341.885,00

574.068,00

110.339,'10

403.392,07

1 1.286,19

456.201,37

5.000,86

27.476,39

-27.476,35

15.591,59

682.500,00

37.O47,44

2.275,O9

232.721,O8

414.678,26

722.200,15

1.136.878,4'l

't.188,78

461.202,23

795.282,62

1.256.484,85

1.038,98

Summe der Aktiva 13.301.808,29 'l 3.586.150,83 Summe der Passlva r3.301.808,29 13.586.150,83
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Anlaqe ll
Blatt 1

Wasser und Abwasser
Fürstenberger Seengebiet

Eigenbetrieb der
Stadt Fürstenberg/Havel

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
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1. Umsatzerlöse

2. Sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufiruand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Warön

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung:

€ 16.322,21 (Vj. € 1 s.350,28)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlägen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Erträge aus Beteiligungen

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- davon aus der Abzinsung:

€778,94 (Vj. € 0,00)

9. Zinsen und ähnliche Aufiruendungen

- davon aus derAufzinsung:

€2.170,18 (Vj. € 2.005,35)

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

11. Sonstige Steuern

12. Jahresgewinn

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen

Gewinn- und Verlustrechnung

vom l. Januar bis 31. Dezember 2021

- Eigenbetrieb insgesamt -

-195.445,43

-197.567 12

-490.578,23

-'131.826,66

Anlaqe ll
Blatt 2

Vorjahr

€ E

1.732.921,52

35.726,13

-E
1.703.133,79

9.883,29

1.768.647,65

-393.012,55

-622.404,89

-549.407,51

-159.133,84

0,00

5.576,87

-32168,94

1.713.017,08

-263.503,81

-19't.823 78

-455.327,59

-429.982,39

-96.1 83,01

-526.165,40

-531.050,18

-139.211,07

5.350,00

1.558,22

-38.594,11

18.096,79

-2.505,20

29.576,95

-2.1 00,56

15.591,59 27.476,39

15.591,s9 27.476,39
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Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

- Wasserversorgung -

Anlage ll
Blait 3

Vorjahr

€ EE

565.571,48

15.449,51

E

531.497,801. Umsatzerlöse

2. Sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufüvand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

6. Sonstige betriebliche Autuendungen

7. Erträge aus Beteiligungen

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

11. Sonstige Steuern

{2. JahresverlusU-gewinn

3 735 02

-62.473,17

-92j34,14

581.020,99

-'154.607,31

-266.633,90

-1 13.368,95

-44.042,40

0,00

920,47

-4.752,85

535.232,82

-75.522,92

-69.608 83

-145.131.75

-179.855.94-209.202,23

-57.431,67 -40.174 63

-220.030,57

-113.425,09

-38.275,66

2.675,00

536,80

-5.590,66

-1.463,95

-531,95

15.990,89

-532,48

-1.995,90 15.458,41

DIGITALES LESEEXEMPLAR



1. Umsatzerlöse

2. Sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufüvand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren

b) Aufirvendungen für bezogene Leistungen

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Erträge aus Beteiligungen

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

I 0. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

11. Sonstige Steuern

12. Jahresgewinn

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

- Abwasserentsorgung -

-132.972,26

-105.432 98

-28'1.376,00

-74.394,99

Anlaqe ll
Blatt 4

Vorjahr

€ E

1.'167.350,04

20.276,62

'1.171.635,99

6.148,27

1.187.626,66

-238.405,24

-355.770,99

-436.038,56

-115.091,44

0,00

4.656,40

-27.416,09

1.177.784,26

-187.980,89

-122.214,95

-3'10.195,84

-250126,45

-56.008,38

-306.'134,83

-417.625,09

-100.935,41

2.675,00

1.021,42

-33.003,45

19.560,74

-1.973,25

13.586,06

-1.568,08

17.587,49 '12.017,98
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Anlaqe lll

Blatt 1

Wasser und Abwasser
Fürstenberger Seengebiet

Eigenbetrieb der
Stadt FürstenberglHavel

Finanzrechnung

für das

Geschäftsjahr 2021
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Wasser- und Abwasserbetrieb Fürstenberger Seengebiet Anlaqe lll
Blatt 2

Finanzrechnun s 2021

722.200,15Finanzmittelbestand am Ende der Periode15

795.282,62
Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der
Periode

+14

-73.O82,47Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbeshndes13

-167.500,00Mittelabfluss aus der Finanzierunsstätiskeit12

-167.500,00Auszahlunqen aus der Finanzierunqstätiqkeit11

-167.500,00Auszahlunqen für die Tilqunq von Krediten für lnvestitionen10

-384.521"61Mittelabfl uss aus der lnvestitionstätiqkeitI

-384.521,61Auszahlunqen für lnvestitionen in das Sachanlaqevermöqen8

478.939,14M ittelzufl uss aus laufender Geschäftstätigkeit7

-12.506,36
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der lnvestitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

+l-6

46.374,17
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der lnvestitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

+l-5

20.338,23Zunahme/Abnahme der Rückstellungen+l-4

-140.266,00
AbschreibungeniZuschreibungen auf Sonderposten zum
Anlaqevermöqen

+l-3

549.407,51

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens

+l-2

15.591 ,59
Periodenergebnis+l-1

€

Eigenbetrieb
gesamt

Positionen
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Anlaqe lV

Blatt 1

Wasser und Abwasser
Fürstenberger Seengebiet

Eigenbetrieb der
Stadt F ü rsten berg/Havel

Anhang für das Geschäftsjahr 2021
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Anlaqe lV
Blatt 2

1. Rechtliche Grundlagen

Firma Eigenbetrieb 'Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet" der Stadt

Fürstenberg/Havel.

(vom 13. März 1992 bis 25. Oktober 2003: "Wasser- und Abwasserverband

Fü rstenberger Seengebiet")

Sitz 1 6798 Fürstenberg/Havel

Stammkapital: T€ 1.800.

Aufgaben Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Gebiet der Stadt Fürs-

tenbergiHavel.

Der Eigenbetrieb wird als organisatorisch, venrvaltungsmäßig und wirtschaft-

lich selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit entsprechend

den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Verordnung über die Ei-

genbetriebe der Gemeinden im Land Brandenburg, geführt und als Sonder-

vermögen der Stadt venrualtet. Er dient dem öffentlichen Wohl und hat keine

Gewin neziel ungsabsicht.

Es gilt die Betriebssatzung in der Neufassung vom 15. April 2010, bekannt

gemacht am 12. Mai 2010 im Amtsblatt für die Stadt Fürstenberg/Havel

Nr. 5/2010.

2. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021wurde auf

der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsge-

setzbuches unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Verordnung über die Eigenbetrie-

be der Gemeinden im Land Brandenburg erarbeitet. Gemäß dieser Eigenbetriebsverordnung

finden die Vorschriften für ,,große" Kapitalgesellschaften Anwendung, so dass von größen-

abhängigen Erleichterungen kein Gebrauch gemacht werden kann.
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Anlaqe lV

Blatt 3

Die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anlagennachweises

erfolgte gemäß den Vorschriften der EigV.

Die Bilanz wurde um die Posten "Abwasserreinigungsanlagen", "Abwassersammlungsanla-

gen" und "Gewinnvortrag" erweitert.

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren

semäß S 275 (2) HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen

wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten im Sinne des $ 255 HGB angesetzt

und, soweit der Abnutzung unterliegend, planmäßig entsprechend der betriebsgewöhnlichen

Nutzungsdauer nach der linearen Abschreibungsmethode abgeschrieben.

Die Ansetzung der Finanzanlagen erfolgte in Höhe der Anschaffungskosten

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegen-

stände wurden zum Nennwert ausgewiesen. Uneinbringliche Forderungen wurden ausge-

bucht. Ausfallrisiken wurde durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Bilanzierung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum

Nennwert.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach Maßgabe des S 250 HGB gebildet und zu No-

minalwerten bewertet.

Die Ansetzung des Eigenkapitals erfolgte zu den Nennwerten
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Anlaqe lV
Blatt 4

Die bis zum 31. Dezember 2002 erhaltenen Fördermittel der öffentlichen Hand wurden als

Eigenkapital in den zweckgebundenen Rücklagen ausgewiesen. Eine ratierliche Auflösung

erfolgt handelsrechtlich nicht. Ab 2003 hat der Eigenbetrieb keine Fördermittel mehr erhal-

ten.

Bei den Beiträgen/Baukostenzuschüssen handelt es sich neben den Schmutzwasserbeiträ-

gen und den Baukostenzuschüssen der Straßenbaulastträger für die Niederschlagswasser-

entsorgung auch um die bis zum Geschäftsjahr 2000 ersetzen Haus- und Grundstücksan-

schlusskosten für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgte in den Bereichen Trinkwasserversorgung und

Niederschlagswasserentsorgung in Höhe des Abschreibungssatzes der betreffenden Anla-

gegüter. Ab 2007 wurden auch die Ertragszuschüsse im Bereich Schmutzwasserentsorgung

entsprechend dem Runderlass des Ministeriums des lnnern des Landes Brandenburg

Nr. 1/2005 und nunmehr entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 26. März 2009 in

Höhe des Abschrei bungssatzes der betreffenden Anlageg üter aufgelöst.

Bei den sonstigen Rückstellungen wurden alle ungewissen Verbindlichkelten und sonstige

erkennbare Risiken berücksichtigt. Sie wurden gemäß S 253 Abs. 1 Satz2 HGB in der Höhe

des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter

Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt und, soweit die Rest-

laufzeit ein Jahr übersteigt, mit dem anzuwendenden Abzinsungssatz (Ansatz der Deutschen

Bundesbank gemäß S 253 Abs. 2 HGB) abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bilanziert

Aufgrund der Differenzen zwischen den steuerlichen und handelsrechtlichen Ansätzen ent-

stehen aktive und passive latente Steuern. Bei dem Steuersatz handelt es sich um den für

das Geschäftsjahr geltenden kombinierten Steuersatz aus Körperschaftssteuer und Solidari-

tätszuschlag. Bei der Berechnung der latenten Steuern bleiben Geschäftsbereiche, die nicht

der Besteuerung unterliegen, unberücksichtigt. Es ergibt sich per Saldo eine aktive latente

Steuer, die gemäß Wahlrecht nach $ 274 Abs.1 Satz 2 HGB nicht angesetzt wurde.
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Anlaqe lV

Blatt 5

Latente Steuern 31.12.2021

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen

Die Beteiligung betrifft einen Geschäftsanteil von 0,41 o/o an der "HWG Havelländische Was-

ser GmbH i. L.". Der Sitz der GmbH i. L. ist in Potsdam. Am 10.12,2020 wurde die Liquidati-

on der Gesellschaft zum 31.12.2020 beschlossen. Zur Liquidatorin wurde Frau Dr. Kerstin

Kraeter bestellt. Die Liquidationseröffnungsbilanz zum 01.01.2021 weist eine Bilanzsumme

von € 6.322.174,08 aus. Das Eigenkapital der HWG GmbH i. L. beträgt zu diesem Zeitpunkt

€ 5.306.248,73. Der Jahresfehlbetrag zum Jahresabschluss 2020 wurde mit einem Betrag

von € 333.518,23 festgestellt. Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, diesen Jah-

resfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weni-

ger als einem Jahr.

5.224,29
Nettosteuerbelastu ng (-) bzw
-entlastunq {+)

84,66- 535,00535.00Zwischensumme

84,6615,825To535,00535,00

Passive Steuerlatenzen

Beteiligung HWG GmbH

5.308,9533.547,89Zwischensumme

5.026,43

282,52

15,8250/o

15,8250/0

31.762,62

1.785,27

2.649,03

66.878,78

34.411,65

68.664,05

Aktive Steuerlatenzen

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Verbind lich keiten

Latente

Steuer
€

SteuersatzDifferenz

€

Buchwert
HBlse€1.

Sachverhalt
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Die sonstigen Rückstellungen betreffen unter anderem die ausstehenden Bescheide für das

Wassernutzungsentgelt für 2021 (T€ 29) und für die Abwasserabgabe der Jahre 2020 und

2021 (T€ 20). Außerdem wurden Rückstellungen gebildet für die Klärschlammentsorgung

(T€ 181), für einen Vertrag zur Altersteilzeit vom 24.08.2021 (T€ 58), für Aufwendungen zur

Erfüllung der Aufbewahrungspflichten (T€ 9), für Umlageverpflichtungen an den Kfz- Haft-

pflichtversicherer HDN (T€ 4), für Personalaufwendungen für rückständigen Urlaub (T€ 4),

für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 (T€ 27), für die Steuerberatung 2021 (T€ 3),

für Aufwendungen für die Abschlussprüfung 2021 (T€ 11) und für sonstige fehlende Abrech-

nungen zum 31.12.2021 (T€ 8)

Für die Verbi ndlich keiten bestehen folgende Restlaufzeiten.

davon mit einer Laufzeit

31.12.2021 bis 1 Jahr mehr als 1 Jahr davon mehr

dsflehrc
€€€€

Verbindlichkeiten ggü.
über Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen

Sonstige Verbind lichkeiten

Summe

682.500,00 130.000,00 552.500,00 32.500,00

37.047,44

952.268,52 651.762,91

Verbindlichkeiten ggü.
der Gemeinde / anderen
Eigenbetrieben

lnsqesamt

2.275,09 2.275 09

954.r13*6'L WJsoJo 651162ß1

Die Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde betreffen Verrechnungen zu verauslagten Per-

sonalkosten für das Jahr 2021 in Höhe von T€ 1 und in Höhe von T€ 2 sonstige Verbindlich-

keiten gegenüber dem Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetrieb der Stadt Fürsten-

berg/Havel.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten neben den kreditorischen Debitoren und einer

Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt eine Kostenüberdeckung (T€ 199) aus den Nach-

kalkulationen der Jahre 2018 und 2019. Diese Überdeckungen sind laut $ 6 Absatz 3 Satz 2

des Kommunalabgabengesetzes des Landes Brandenburg in den Kalkulationen der Jahre

2Q22 und 2Q23 zu berücksichtigen.

232.721 08

37.047,44

133.458.17

300.505,61

0,00

99.262.91

0.00

0,00

0,00

32.500,00

0,00

32r00p0
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5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen

Trinkwasser

T€

Abwasser

T€

757

262

18

Zentrale Wasserver- und Abwasserentsorgung

Mobile Abwasserentsorg ung

Nebengeschäfte

Auflösu ng Ertragszuschüsse

lnsqesamt

501

55

10

566

130

1-167

Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2021 waren im Geschäftsbereich Trinkwasserversor-

gung um T€ 35 höher und im Bereich Schmutzwasserentsorgung um T€ 5 geringer als im

Vorjahr. Die verkaufte Menge Trinkwasser lag um rund Tm3 2 unter dem Vorjahresniveau

und die im Klärwerk Bredereiche gereinigte Menge Schmutzwasser wich nur unwesentlich

von der Vorjahresmenge ab.

6. Angaben zum Jahresergebnis

Das Geschäftsjahr 2021 schließt insgesamt mit einem Jahresgewinn von € 15.591,59 ab

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 wurde noch kein Beschluss gefasst.

Vorgeschlagen wird, den Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2Q21 auf neue Rechnung vor-

zutragen.
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7. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

lm Februar 2021 hat die Firma Brunnenbau Berger GmbH aus Kremmen mit der Errichtung

von drei neuen Trinkwasserversorgungsbrunnen im Bereich des Wassenryerkes Fürsten-

berg/Havel, Peetscher Weg 50, begonnen. lm Jahr 2022 soll die Förderleistung der neuen

Brunnen ermittelt werden. Anschließend werden die Brunnenstuben gebaut, dass Rohlei-

tungsnetz angepasst und die automatische Steuerung der neuen Brunnenfassung herge-

stellt.

8. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Aufwendungen für die Altersversorgung betreffen die Beiträge zur Zusatzversorgungs-

kasse des Landes Brandenburg. Grundlage der Zusalzversorgung ist der Tarifvertrag zur

Einführung der Zusatzversorgung im Tarifgebiet. Danach sind die Arbeitgeber des öffentli-

chen Dienstes verpflichtet, die Arbeitnehmer zu versichern.

Gemäß Ziffer 4.3.9.7 des Bewertungsleitfadens Brandenburg vom 23. September 2009 sind

für mittelbare Verpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter in der

Bilanz keine Rückstellungen auszuweisen. ln Anlehnung an Art. 28 EGHGB ist jedoch der

Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

aus der Zusatzversorgung im Anhang des Jahresabschlusses unter Nennung der Grundla-

gen der Wertermittlung anzugeben.

Zum Bilanzstichtag 31J22021 beträgt der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der in

der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen des Wasser- und Ab-

wasserbetrie bes a us der Zusatzve rsorg u n g € 29.7 82.

Als Rechnungsgrundlagen werden die ,,Heubeck-Richttafeln 2018 G" und ein Rechnungs-

zinsfuß von 5,0 o/o p.". verwendet. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wird mit dem frü-

hestmöglichen Zeitpunkt des Beginns der vorzeitigen Altersrente nach $ 36 in Verbindung

mit den SS 236 und 237a SGB Vl in Ansatz gebracht. Eine Entgeltdynamik wird. nicht berück-

sichtigt.

Zum Bilanzstichtag bestanden lnvestitionsverpflichtungen in Höhe von T€ 37

DIGITALES LESEEXEMPLAR



Anlaqe lV

Blatt I

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel setzte sich im Jahr 2021wie

folgt zusammen:

Name Beruf

Raimund Aymanns

Olaf Bechert

Philipp Berg

Thomas Burmann

llona Friedrich

Sandro Große

Thomas Hentschel

Clemens Hinkeldey

lna Hudicsek

Andreas lntress

Norman Kleßny

Lothar Kliesch

Gregor Klos

lna Kuhlmann

Andreas Manzel

Robert Philipp

David Röwer

Marcus Dietrich Sander

Robert Schulzke

Lutz Wilke

Venrvaltungswirt

Geschäftsführer

Jurist

Schlossermeister

Krankenschwester

Berufssoldat

Elektromeister

Maschinenbautechniker

Dipl-Finanzwirtin

KFZ-Mechaniker Meister (Selbstständig)

Selbstständig

LehreriRentner

HLS-Meister

Sozialarbeiterin

Landwi rtschaftsbetrieb (Selbstständ ig)

Di plomvenrualtungswirt (FH)

Steuerfachangestellter

Altenpfleger

Technischer Produktionsleiter

Polizeibeamter

(Vorsitzende)

ab 09.Q3.2Q21

bis 21 .05.2021

bis 28.02.2Q21

(Bürgermeister)

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel setzte

sich im Jahr 2021wie folgt zusammen:

Name Beruf

(Vorsitzender HA)Raimund Aymanns

Philipp Berg

Thomas Hentschel

Andreas lntress

Norman Kleßny

Andreas Manzel

Robert Philipp

Verwaltungswirt

Jurist

Elektromeister

KFZ-Mechaniker Meister (Selbstständig)

Selbstständig

Landwirtschaftsbetrieb (Selbstständig)

Diplomverwaltungswirt (FH) (Bürgermeister)
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Zum hauptamtlichen Werkleiter ist Herr Dr. Ralf Lunkenheimer bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge des Werkleiters wird gemäß S 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Das im Geschäftsjahr erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt T€ 11 einschließlich

Reisekosten und Auslagen. Zudem werden dem Abschlussprüfer Beratungsleistungen über

T€ 3 im Jahr 2021vergütet.

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer belief sich auf vier Gehalts-, sieben Lohnemp-

fänger und zwei Auszubildende.

Fürstenberg/Havel, den 16. September 2022

Dr. Lunkenheimer

Werkleiter
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Entwicklung

des

Anlagevermögens
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Zusammenstellung zum Anlagevermögen zum 31' Dezember 2021

Anlaqevermöqen insqesamt

lll. Finanzanlagen

Beteiligungen

Sachanlagen insgesamt

ll. Sachanlagen

Grundstücke und grund-

stücksgleiche Rechte mit

Geschäfts-, Betriebs- und

anderen Bauten

2. Wassergewinnungsanlagen

3. Wasserverteilungsanlagen

Leitungsnetz und Hausan-

schlüsse

4. Abwasserreinigungs-

anlagen

5. Abwassersammlungs-

anlagen

6. Betriebs- und

Geschäftsausstattung

7. Anlagen im Bau und

Anzahlungen auf Anlagen

l. lmmaterielle Ver-

mögensgegenstände

1

Anlagevermögen

Gesamt

27 .511.257 ,67

1.070,00

27 .447 .211,19

1.347 .226,05

488.727,58

2.993.351,63

4.573.81 1,86

17.360.295,99

683.798,08

0,00

62.976,48

2

€

Anfangsstand

01.o1.2021

Anschaffunqs- und Herstellungskosten

384.521,61

0,00

384.521,61

0,00

0,00

0,00

0,00

20 136,78

255.779,73

1 08.605, 1 0

0,00

€

Zugang

18.286,27

0,00

18.286,27

0,00

920,33

0,00

6.067,93

0,00

11 .298,01

0,00

0.00

4

€.

Abgang

0,00

0,00

0,00

-1.734,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.734.00

0,00

5

€

Umbuchungen

27.877.493,01

1.070,00

27.813.446,53

1.345.492,0s

487 .807,25

2.993.351,63

4.567.743,93

17.380.432,77

928 279,80

1 1 0.339,1 0

62.976,48

6

€

Endstand

31.12.2021

15.182.630,67

0,00

15.127 046,19

746.086,05

350.838,58

2.050.455,63

2.943.262,86

8.765.604,99

270.798,08

0,00

55.584,48

7

€

Anfangsstand

01.01.2021

Abschreibungen

549.407,51

0,00

547.329,51

22.205,00

11.655.00

86.612.00

59.203.00

272.942,78

94.71 1 .7 3

0,00

2.078,00

I
€

Zugang

18.286,27

0,00

18.286,27

0,00

920,33

0,00

6.067,93

0,00

11 .298,01

0,00

0,00

o

€

Abgang

15.713.751,91

0,00

1s.656.089,43

768.291,05

361.573,25

2.137.067,63

2.996.397,93

I 038.547.77

354.211 .80

0,00

57.662,48

10

€

Endstand

31 12 2021

12.163.741,10

1.070,00

12.157.357,10

577 .201,00

126.234,00

856.284,00

1.571.346,00

8.341.885,00

574 068,00

1 1 0.339,1 0

5.314,00

11

€

Buchwert

31 12.2021

Restbuchwerte

12.328.627,OO

1.070,00

12.320.165,00

601.140,00

1 37.889.00

942.896,00

'1.630.549,00

8.5S4.691.00

413.000.00

0.00

7.392,00

12

€

Buchwert

31.12.2020

1.97

0,00

1.97

1,65

2,35

2,89

1,30

1,57

10,20

0,00

3,30

1a

oÄ

Durchschn.

AfA- Satz

Kennzehlen

43,63

100,00

43,71

42,90

25,88

28,61

34,40

48,00

61,84

1 00,00

8,44

14

Vo

Durchschn.

RBW
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Wasser und Abwasser
Fü rsten berger Seengebiet

Eigenbetrieb der
Stadt F ü rsten berg/H avel

Lagebericht202l
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1. Grundlagen des Unternehmens

Zur Erfüllung seiner Aufgaben, der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung im

Gebiet der Stadt Fürstenberg/Havel mit allen Ortsteilen, errichtet und betreibt der Eigenbe-

trieb die dazu erforderlichen öffentlichen Anlagen.

lm Jahr 2021 wurden dazu im Geschäftsbereich Trinkwasserversorgung das Hauptwasser-

werk in Fürstenberg/Havel Peetscher Weg 50 und die im Verbund arbeitenden Wassenrverke

in den Ortsteilen Bredereiche und Barsdorf betrieben. Zur Trinkwasserverteilung wurde ein

Leitungsnetz von ca. 104 km Länge unterhalten.

Das mit dem ca. 79 km langen Kanalnetz und den 28 Schmutzwasserpumpwerken transpor-

tierte Schmutzwasser wird auf dem Klänruerk im Ortsteil Bredereiche gereinigt und in die Ha-

vel eingeleitet. Die Schmutzwasser-Sammelgruben und Kleinkläranlagen der Grundstücksei-

gentümer, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, wurde n 2021 mit drei

Schmutzwassersaugwagen des Eigenbetriebes geleert. Dieses Schmutzwasser wurde eben-

falls zum Klänruerk im Ortsteil Bredereiche transportiert und dort gereinigt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2021 wurde insgesamt mit einem Jahresgewinn von €15.591,59 abge-

schlossen. Davon entfällt auf den Bereich Trinkwasserversorgung ein Jahresverlust über

€ - 1.995,90 und auf den Bereich Abwasserentsorgung ein Jahresgewinn über € 17 .587,49.

Die Trinkwasserversorgung war nach Menge und Beschaffenheit im Versorgungsgebiet des

Eigen betriebes gesichert.

Die Wasseruverke des Eigenbetriebes sicherten die Trinkwasserversorgung von etwa 98 %

der im Gebiet der Stadt Fürstenberg/Havel einschließlich der in den Ortsteilen lebenden Bür-

ger. Sie decken den Spitzenwasserbedarf auch in den Sommermonaten bei anhaltenden

sommerlichen Temperaturen im Wesentlichen ab.
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Durch die Schmutzwasserkanalisation wird mit Hilfe der Schmutzwasserpumpwerke das

Schmutzwasser von ca. 85 o/o der im Gebiet der Stadt FürstenbergiHavel und den in den

Ortsteilen Bredereiche, Himmelpfort, Steinförde und Zoolzen lebenden Bürger zur Reinigung

in die Kläranlage im Ortsteil Bredereiche transportiert.

Für ca. 15 o/o der Bürger im Gebiet der Stadt Fürstenberg/Havel einschließlich im Gebiet der

Ortsteile muss das Schmutzwasser in grundstückseigenen abflusslosen Sammelgruben ge-

sammelt werden. Dieses Schmutzwasser und der Schlamm aus Grundstückskleinkläranla-

gen werden dann mit speziellen Transportfahrzeug en zur Reinigung in die Kläranlage im

Ortsteil Bredereiche transportiert. Der Transport des Schmutzwassers und des Schlamms

wird ab dem 1. Januar 2019 in eigener Regie durchgeführt. Diese Leistung wurde im Jahr

2021 mil drei Saugwagen realisiert. lnsgesamt konnte der Transport des Schmutzwassers

ordnungsgemäß abgesichert werden.

Bei den Mitarbeitern des Eigenbetriebes gab es im Kalenderjahr 2021 Veränderungen. Mit

Beschluss der Stadtverordneten Nr. 186/2021 vom 22. April2021 wurde im Stellenplan des

Wasser- und Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 eine Teilzeit-Sachbearbeiter-

Stelle von 0,5 Vollzeiteinheiten auf 0,75 Vollzeiteneinheiten erhöht und diese Stelle wurde

entsprechend besetzt. Zum 16.April 2021 wurde ein Kraftfahrer für die Schmutzwasser

Saugwagen-Ll(/r/ nach entsprechender Ausschreibung eingestellt. Mit diesem zusätzlichen

Kraftfahrer ist die Stabilität der Leerung der Schmutzwassersammelgruben gesichert. Ab

1. August 2021 wurden zwei Berufsausbildungsverhältnisse vertraglich vereinbart. Die Aus-

bildungen sollen bis zum 31. Juli 2024 andauern und bei erfolgreichem Abschluss besteht

dann die Möglichkeit der Einstellung beim Wasser- und Abwasserbetrieb, da zu diesem Zeit-

punkt zwei Mitarbeiter aufgrund des Eintritts in die Altersrente den Betrieb verlassen werden.

Am 24. August 2021 isl ein Vertag für Altersteilzeit nach dem Blockmodell mit einer Arbeits-

phase vom 1 . Dezember 2022 bis 31 . Mai 2025 und einer Freizeitphase vom 1. Juni 2025 bis

30. November 2027 abgeschlossen worden.

Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 14. Oktober 2021 und die Stadtverordneten-

versammlung auf der Sitzung am 28. Oktober 2Q21 das neu erarbeitete Abwasserbeseiti-

gungskonzept für die Stadt Fürstenberg/Havel vom 29. September 2021 beschlossen.
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Mit dem "Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz" vom 29. Juni 2020 wurden der Steuersatz für

die Umsatzsteuer vom 1 . Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 auf 16 Prozent und der er-

mäßigte Steuersatz auf 5 Prozent gesenkt. Diesen Vorteil der Einsparung von 3 Prozent der

Kosten in dem nicht vorsteuerabzugsberechtigten Bereich Schmutarvasserentsorgung gab

es im Wirtschaftsjahr 2021 nicht mehr.

Durch das gleiche Gesetz war es möglich, dass wir als Versorgungsunternehmen im Bereich

Trinkwasserversorgung für den gesamten Ablesezeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum

31.12.2020 den ermäßigten Steuersatz von nur 5 Prozent unseren Kunden berechnen konn-

ten. Da diese Regelung nur für das Wirtschaftsjahr 2020 gilt, erhöht sich der Preis in der

Trinkwasserversorgung ab 1 . Januar 2Q21 um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

2.2 Lage

lm Geschäftsjahr 2021 gab es keine Anderung an eigenen Grundstücken und grundstücks-

gleichen Rechten.

Es wurden lnvestitionen in einer Höhe von €384.521,61 durchgeführt.

Die größte Position war dabei die Anschaffung eines dritten Schmutzwassersaugwagens für

€ 250.095,77 mlt einem MAN-LKW. Außerdem wurde im Bereich zentrale Schmutzwasser-

entsorgung in eine neue Pumpe für das Schmutzwasser-Hauptpumpwerk Fürstenberg in der

Zehdenicker Str. für € 20.136,78 investiert.

Für den Neubau von drei Trinkwasserbrunnen für die Wasserfassung des Wassenrverkes

Fürstenberg/Havel im Peetscher Weg 50 wurden im Jahr 2021 € 108.605,10 ausgegeben.

Die Fertigstellung der neuen Brunnenfassung ist im Jahr 2023 geplant.

lm Bereich Trinkwasser wurden für insgesamt € 1.701,57 und im Bereich Abwasser für

€ 3.982,39 in sonstige Arbeitsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter investiert.

Die Mitarbeiter des Eigenbetriebes decken neben den Hauptaufgabenbereichen, der techni-

schen und kaufmännischen Betriebsführung, auch die Herstellung und Reparatur von Haus-

und Grundstücksanschlüssen ab.
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Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entwickelte sich wie folgt

Entwicklung Eigenkapital
2021

gesamt
€

Stand: 1. Januar

Jahresergebnis

Stand: 31. Dezember 8ß?i7_WA

Die langfristigen Vermögenswerte werden voll durch langfristige Mittel finanziert. Die Finan-

zierung der durchgeführten lnvestitionen erfolgte vollständig aus eigenen Mitteln. Die Liquidi-

tät war jederzeit gewährleistet.

Die Rückstellungen entwickelten sich im Geschäftsjahr 2021 folgendermaßen:

8.922.105,65

15.591 ,59

T€

331

139

158

2

352

Stand 1. Januar

I nanspruchnahme / Auflösung

Zugänge

Aufzinsunq

Stand 31. Dezember

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich gegenüber dem Vorjahr

tilgungsbedingt um T€ 168.
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Die Umsatzerlöse aus der Abgabe von Trinkwasser und der Entsorgung von Schmutzwasser

entwickelten sich im Geschäftsjahr 2021 wie folgt:

1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.

2021 2020

Trinkwasserversorquno

Wasserabgabe m' 260.308 261.940

Wassergebühren T€ 501 472

Abwasserentsorqung

Zentrale Entsorgung

Kanalben utzungsgebü hren

Mobile Entsorgung

Gebühren mobile Entsorgung

m'

T€

m'

T€

197.362

757

42.799

262

197.801

757

41.966

272

lm Vergleich zum Vorjahr wurde im Bereich Trinkwasser rund Tm'2 Wasser weniger ver-

kauft. ln der zentralen Schmutzwasserentsorgung veränderten sich die Mengen nur unwe-

sentlich und im Bereich der Schutzwassergrubenentsorgung wurde geringfügig mehr

Schmutzwasser transportiert und im Klänruerk in Bredereiche gereinigt.

Bei den Gebühreneinnahmen in der Schmutzwasserentsorgung der Sammelgruben wurden

mit der 2. Anderung zur Abwassergebührensatzung zum 1. Januar 2020 Zuschläge für die

Mengengebühren beim Verlegen von Saugschläuchen über eine Entfernung vom Saugwa-

gen bis zur Entnahmestelle von über 10 m und von über 20 m festgelegt und es wurde ein

Transportzuschlag für mehrere Leerungen innerhalb von 4 Wochen eingeführt. Diese Ge-

bührenerhöhungen haben offensichtlich einige Grundstückseigentümer dazu bewegt, ihre

Anlagen auf ihren Grundstücken so zu verändern, dass sie einen Absaugstutzen an der

Grundstücksgrenze für unsere Saugwagen installieren konnten. Dadurch mussten für diese

Grundstücke die Schmutzwassergebühren für das Kalenderjahr 2021 gegenüber dem Vor-

jahr verringert werden.

Beim Trinkwasser und beim Schmutzwasser waren im Vorjahr die größten Jahresmengen

überhaupt seit Bestehen des Eigenbetriebes zu verzeichnen. Diese erhöhten Mengen wur-

den im Wesentlichen auch im Wirtschaftsjahr 2021 registriert. Diese Entwicklung könnte mit

der Corona-Pandemie in Zusammenhang stehen. Durch Maßnahmen, wie zum Beispiel

"Homeoffice", wird mehr Trinkwasser im häuslichen Bereich verbraucht. Außerdem haben
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wir festgestellt, dass Ferienhäuser, die zeitweise nicht vermietet werden durften, verstärkt

von den Eigentümern, die sonst nicht in Fürstenberg/Havelwohnen, selbst genutzt wurden.

2.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die folgenden Kennziffern geben weiteren Aufschluss über die Vermögens- und Finanzlage

des Eigenbetriebes:

Kennziffer

Liquidität 1. Grades

Liquidität 2. Grades

Berechnung

(liquide Mittel/ kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100

Wert

177 ,8 0/o

(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen /
kurzfristige Verbindlichkeiten) x 1 00 28Q,1 0/o

GoldeneBilanzregel Eigenkapital+langfristigesFremdkapitali
um Ertragszuschüsse gekürztes Anlagevermögen 1,08 0/o

Debitorenlaufzeit Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
x 360 / Umsatzerlöse 83,8 %

Eigenkapitalquote (EigenkapitallBilanzsumme)x100 67 ,2 0/o

Das Eigenkapital erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 um den Jahresgewinn 2021 in Höhe

von € 15.591,59. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt zum

31. Dezember 2021 67 ,2 o/o und hat gegenüber 2020 um 1,5 %-Punkte zugenommen.

3. Prognosebericht

Schwerpunkt im Geschäftsjahr 2Q22 ist der Ausbau der drei Trinkwasserbrunnen für das

Wassenrverk Fürstenberg/Havel. Dieses Werk versorgt die Kernstadt Fürstenberg/Havel mit

den Ortslagen Altthymen, Drögen, Großmenow, Himmelpfort, Kleinmenow, Steinförde und

Steinhavelmühle. Für den Betrieb dieser neuen Brunnen war die Neubemessung der Trink-

wasserschutzzonen für das Wassenruerk Fürstenberg/Havel notwendig. Dazu wurde ein

hydrogeologisches Gutachten bei der HGN Beratungsgesellschaft mbH in Hennigsdorf in

Auftrag gegeben. Am 25. November 2021 ist das Gutachten fertiggestellt und übergeben

worden. Für das erforderliche Veruvaltungsverfahren zur Neufestsetzung der Schutzzone
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wurde das Gutachten bei dem Fachbereich Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

beim Landkreis Oberhavel eingereicht.

Mit diesen zukünftigen Veränderungen in dem Bereich der Wasserversorgung kann auch in

der nächsten Zeit mit einer konstanten Bereitstellung von qualitätsgerechtem Trinkwasser

gerechnet werden.

lm Bereich der Schmutzwasserentsorgung sind Ersatzinvestitionen in den Schmutzwasser-

pumpwerken im gesamten Einzugsgebiet und Ersatzinvestitionen in der Maschinentechnik

auf der Kläranlage notwendig.

Die Wirtschaftsplanung geht für den Eigenbetrieb in 2022 bei Umsatzerlösen von T€ 1.800

von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. lnvestitionen sind im Jahr2022 in Höhe von

T€ 230 geplant.

Bei den Trink- und Abwassermengen enruarten wir auch für das Jahr 2022 eine ähnliche

Entwicklung wie in den Jahren 2020 und 2021. Viele Veränderungen durch die Corona-

Pandemie (2. B. "Homeoffice") werden offensichtlich auch zukünftig eine Rolle spielen und

die damit verbundenen Auswirkungen für die privaten Haushalte und für die Gewerbebetrie-

be halten damit an. Eine Prognose für die folgenden Jahre ist zurzeit nur sehr schwer mög-

lich.

Der Eigenbetrieb wird voraussichtlich auch zukünftig in der Lage sein, seinen Zahlungsver-

pflichtungen fristgerecht nachzukommen.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1 Risikobericht

Einerseits durch die unbekannte Entwicklung der Corona-Pandemie und auch durch die

prognostizierte demografische Entwicklung können sich langfristig Auswirkungen auf den

Wasserverbrauch ergeben. Die Einwohneranzahl im Ver- und Entsorgungsgebiet ist im Jahr

2021 im Verhältnis zum Vorjahr um 16 Einwohner zurückgegangen. Auch die langfristigen

Prognosen gehen immer noch von einer weiteren Verringerung der Einwohnezahl im ländli-

chen Bereich aus.
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Aufgrund der politischen Entscheidungen der Bundesregierung im Kalenderiahr 2Q22 bezug-

nehmend auf den Ukrainekonflikt sind unterschiedliche Preisentwicklungen am europäischen

Markt zu beobachten. Für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung sind steigende

Preise für Strom, Dieselkraftstoff und Chemikalien von Bedeutung. Bei der Aufstellung des

Wirtschaftsplanes 2023 sind wir von Strompreissteigerungen auf ca. 160 % und von Preis-

steigerungen beim Dieselkraftstoff auf ca. 150 % gegenüber 2O2l ausgegangen. Da Chemi-

kalien auf der Kläranlage in Bredereiche nur in geringem Umfang eingesetzt werden, sind

dort keine wesentlichen Auswirkungen zu envarten. Auswirkungen dieser Risiken sind für

uns aktuell nicht bewertbar.

Aufgrund der derzeitigen Risikolage insbesondere hinsichtlich der hohen lnflation muss mit

erhöhten Zahlungsproblemen unserer Kunden und damit erhöhten Forderungsausfallrisiken

gerechnet werden.

Die Beitragserhebung des früheren Wasser- und Abwasserverbandes Fürstenberger Seen-

gebiet bis zum Jahr 2005 fällt nicht in den Anwendungsbereich des Beschlusses des Bun-

desverfassungsgerichtes (BVerfG) vom 12.11.2015 (Az. 1 BvR 2961114 und 1 BvR 3051114)

und auch nicht in den Anwendungsbereich der danach ergangenen Entscheidungen des

Obervenrvaltungsgerichtes Berli n-Branden burg (OVG) vom 1 1 .02.201 6.

4.2 Ghancenbericht

Wir gehen davon aus, dass der durch die prognostizierte demografische Entwicklung zu er-

wartende Mengenrückgang durch die weitere Entwicklung des Tourismus ausgeglichen wer-

den kann und dass die Gesamtsituation dadurch stabil bleibt. Geplant ist im Jahr 2Q23 unler

anderem der Anschluss der ersten von insgesamt 93 geplanten Häusern im Havelpark Fürs-

tenberg/Havel an der Zehdenicker Straße. Nach Angaben des Eigentümers des Schlosses in

Fürstenberg/Havel sind 43 Suiten und Penthouses, die noch entstehen sollen, bereits ver-

kauft, so dass in den nächsten Jahren auch hier von einer verstärkten lnanspruchnahme der

Trinkwasser- u nd Abwasseran lagen ausgegangen werden kann.

Die steigenden Aufwendungen durch die oben genannten Preissteigerungen am Markt, kön-

nen entsprechend der Planung im Jahr 2023 durch den seit dem Jahr 2020 anhaltenden

Mengenanstieg und durch den Ausgleich einer Kostenüberdeckung aus den Vorjahren voll

aufgefangen werden. Entsprechend der weiteren Marktentwicklung könnte zukünftig ein An-

stieg unserer Trinkwasser- und Abwassergebühren notwendig werden.
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4.3 Gesamtaussage

Weitere Chancen und Risiken, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage auswirken könnten, sind gegenwärtig nicht zu erkennen. Vor dem Hintergrund der fi-

nanziellen Stabilität des Eigenbetriebes ist dieser für die Bewältigung der künftigen Risiken

gut gerüstet.

5. Bericht über die Finanzbeziehungen des Eigenbetriebes mit der Gemeinde

Sämtliche gegenseitig erbrachte Leistungen werden angemessen vergurtet. Dies betrifft so-

wohl die Leistungen, die der Stadtbauhof für den Eigenbetrieb erbringt, als auch die Werklei-

tung des kommunalen Wohnungswirtschaftsbetriebes der Stadt Fürstenberg durch den

Werkleiter des Wasser und Abwasserbetriebes, die Leitungstätigkeit für den Stadtbauhof und

für die unterstützenden Tätigkeiten im Aufgabenbereich Stadtwaldbewirtschaftung und

Jagdwesen.

Fürstenberg/Havel, den 16. September 2022

Dr. Lunkenheimer

Werkleiter
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Bestätigungsvermerk

des unabhängigen Abschlussprüfers
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb ,,Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet' der Stadt Fürsten-
berg/Havel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes ,,Wasser und Abwasser Fürstenber-
ger Seengebiet" der Stadt Fürstenberg/Havel bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie der Finanzrechnung und dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Därüber
hinaus haben wir den Lagerbericht des Eigenbetriebes ,,Wasser und Abwasser Fürstenber-
ger Seengebiet" der Stadt Fürstenberg/Havel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanilage
des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das G-e-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs. ln allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß S 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsufteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in übereinstim-
mung mit $ 317 HGB unter Beachtung dervom lnstitut derWirtschaftsprüfer (lDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsäre
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unserei
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechilichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile züm
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind

sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-

wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere PrÜfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit $ 317 HGB unter Beachtung der vom lnstitut derWirtschafts-
prüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführen-
de Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei-
ne wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine
U nternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh ren kan n.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den lnhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
gen betriebs verm ittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-
ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Ubenrvachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen.

Potsdam, 16. September 2Q22
GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH
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Berichterstattung über die
Erweiterung der Abschlussprüfung

nach $ 53 HGrG (lDW PS 720)
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FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Uberwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan
für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hin-
aus schriftliche Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation für die
Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entspre-
chen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Kon-
zerns?

Für die Stadtverordnetenversammlung und für den Hauptausschuss der Stadt Fürsten-

berg/Havel sind entsprechende Geschäftsordnungen vorhanden. Ein Geschäftsvertei-

lungsplan für die Werkleitung ist nicht erforderlich, da es nur einen Werkleiter gibt.

Die Aufgaben und Befugnisse der einzelnen Organe sind in der Verordnung über die

Eigenbetriebe der Gemeinden für das Land Brandenburg (EigV) und in SS 5 bis 8 der

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Fürstenberg/Havel "Wasser und Ab-

wasser Fürstenberger Seengebiet" geregelt.

Weitere schriftliche Weisungen der Überwachungsorg ane zur Organisation der Ge-

schäftsleitung bestehen nicht.

Nach unseren Prüfungsfeststellungen entsprechen die Regelungen den Bedürfnissen

des Eigenbetriebes.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und
wurden Niederschriften hierüber erstellt?

lm Geschäftsjahr 2Q21 fanden drei Stadtverordnetenversammlungen und zwei Sitzun-

gen des Hauptausschusses der Stadt Fürstenberg/Havel, auf denen über die Angele-

genheiten des Eigenbetriebes beraten wurde, statt. Entsprechende Niederschriften lie-

gen uns vor.
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c) ln welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. S 125 Abs. 1

Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Werkleiter ist angabegemäß in keinen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kon-

trollgremien im Sinne des $ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Uberwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufge-
teilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit lang-
fristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder wird nicht im Anhang des Jahresabschlusses auf-

geteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger

Anreizwirkung ausgewiesen, da diese Angabe nach $ 285 Nr. 9 a HGB nur für börsen-

notierte Aktiengesel lschaften vorgesch rieben ist.

Die Beschlüsse zu Angelegenheiten des Eigenbetriebes treffen die Stadtverordneten

und die Mitglieder des Hauptausschusses im Rahmen der für die gesamten Angele-

genheiten der Stadt Fürstenberg/Havel anberaumten Sitzungen. Sie erhalten ihre Auf-

wandsentschädigung von der Stadt Fürstenberg/Havel.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisa-
tionsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/
Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein Organisationsplan/Organigramm liegt aktualisiert beim Eigenbetrieb in Form eines

Strukturplanes, der die Zuständigkeiten auf den Führungsebenen regelt, vor.

Außerdem existieren für alle Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stellenbeschreibungen, in

denen die wesentlichen Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten geregelt sind.

Nach unseren Erkenntnissen erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der aufbau- und

ablauforganisatorischen Grundlagen.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan ver-
fahren wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und
dokumentiert?

Die Vermeidung von Korruptionen ist integraler Bestandteil der Tätigkeit der Werklei-

tung.

Maßnahmen, die explizit dem Ziel der Korruptionsprävention dienen (interne Rotation

von Mitarbeitern in korruptionsgefährdeten Bereichen, Bestimmung eines Ansprech-

partners für Korruptionsfragen etc.) hat die Werkleitung bisher nicht ergriffen.

Durch entsprechende Funktionstrennungen, Ausschreibungsrichtlinien und die Einhal-

tung des Vier-Augen-Prinzips hat die Werkleitung grundsätzlich Vorkehrungen zur Kor-

ruptionsprävention im betriebl ichen Ablauf getroffen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung,
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte
ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Auftragsvergabe erfolgt nach den einschlägigen Regelungen von VOB und VOL.

Dabei werden die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauaufträgen und

sonstigen Leistungen und die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung

von Leistungen beachtet. Verstöße gegen diese Richtlinien haben wir nicht festgestellt.

Uber Personalangelegenheiten wird vom Werkleiter und dem Bürgermeister der Stadt

FürstenbergiHavel im Rahmen des beschlossenen Wirtschaftsplanes entschieden.

Die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt bei Bedarf im Rahmen des von der

Stadtverordnetenversammlung beschlossenen und von der Aufsichtsbehörde geneh-

migten Wirtschaftsplanes. ln 2021 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen oder

umgeschuldet.
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lm Rahmen der Prüfungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass einschlägige

Richtlinien und Arbeitsanweisungen nicht eingehalten wurden.

Wir empfehlen den Erlass von Richtlinien und Arbeitsanweisungen zur lT-Umgebung in

angemessenen Umfang zu dokumentieren.

e) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (2. B. Grund-
stücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge sind nach unseren Prüfungsfeststellungen ordnungsgemäß dokumentiert

FRAGENKREIS 3:

Plan u n gswesen, Rech nu n gswesen, I nformationssystem u nd Control I i ng

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge
von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Den wirtschaftlichen Rahmen des Eigenbetriebes bildete im Berichtszeitraum der

besch lossene Wirtschaftsplan 2021 .

Der Wirtschaftsplan besteht aus den Festsetzungen, dem Erfolgsplan, dem Finanzplan

und den nach $ 14 Abs. 2 EigV geforderten Anlagen.

Bei Anderung gemäß $ 14 Abs. 4 EigV erfolgt eine Fortschreibung des Wirtschaftspla-

Sachliche und zeitliche Zusammenhänge in der lnvestitionsplanung zwischen den ln-

vestitionsprojekten sind erkennbar.

nes

Das Planungswesen entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Eigenbetriebes
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Während des Geschäftsjahres werden die Ertrags- und Finanzlage sowie die Durch-

führung der lnvestitionen regelmäßig anhand des Wirtschaftsplanes übenrvacht, um ge-

gebenenfalls sofort auf Veränderungen reagieren zu können.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe
und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe des Eigenbetriebes und den besonderen

Anforderungen an einen Ver- und Entsorgungsbetrieb. Alle erforderlichen Unterlagen

können im Rechnungswesen erstellt und ausgewertet werden.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende
Liq uid itätskontrol le u nd ei ne Kreditüberwach u ng gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle und die Ubenruachung der Kredite erfolgen durch den

kaufmännischen Leiter des Eigenbetriebes.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht
eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management bestand im Geschäftsjahr 2021 nicht. Mit der Stadt

besteht keine gemeinsame Steuerung der liquiden Mittel.

f) lst sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt
werden? lst durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende
Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Den Tarifkunden wurden die Trink- und Abwassergebühren in angemessenen Ab-

schlagszahlungen und einer Jahresendabrechnung in Rechnung gestellt. Sonder-/

Großkunden mit monatlicher Abrechnung bestehen nicht.

Das Mahnwesen für die Forderungen führt eine Sachbearbeiterin des Eigenbetriebes

durch. Bei erfolgloser Mahnung werden die fälligen Beträge zur Beitreibung an die

Vol lstrecku ngsstelle der Stadt Fürsten berg/Havel weitergegeben.
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Die Beitragserhebung für die erstmalige Herstellung der öffentlichen Einrichtungen zur

Schmutzwasserentsorgung ist abgeschlossen. Für die öffentliche Trinkwasserversor-

gungsanlage werden keine Beiträge erhoben.

Durch die oben beschriebenen Vorkehrungen ist gewährleistet, dass die Forderungen

des Eigenbetriebes sowohl im Kern- als auch im Nebengeschäft zeitnah und effektiv

eingezogen werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es al le wesentlichen U nternehmens-/Konzern bereiche?

Die Controlling-Aufgaben werden im Wesentlichen vom kaufmännischen Leiter bzw.

vom Werkleiter erfüllt. Nach unseren Prüfungsfeststellungen entspricht das Controlling

den Anforderungen des Eigenbetriebes und umfasst alle wesentlichen Unternehmens-

bereiche.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder
Uberwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine
wesentliche Beteiligung besteht?

Der Eigenbetrieb hat im Geschäftsjahr 2021 keine Tochterunternehmen und ist nicht an

Unternehmen wesentlich beteiligt.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrü herken n u n gssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale defi-
niert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken
rechtzeitig erkannt werden können?

Ein in 2QQ2 von einer Arbeitsgruppe erstellter Katalog über die wesentlichen finanziel-

len und technischen Risiken lag uns vor. Dieser Katalog wurde angabegemäßin2021

überarbeitet und aktualisiert.

Die Kontrolle und Überwachung der erkannten Risiken sowie die Erkennung neuer

Risiken wird durch den Werkleiter wahrgenommen.
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lm Rahmen betriebswirtschaftlicher Auswertungen durch Kennzahlenanalysen können

Risiken erkannt und ihnen entgegengewirkt werden.

lm Hinblick auf die aktuelle Risikolage (u.a. erhöhte Cyber-Risiken, steigende Energie-

preise, Kriegshandlungen in der Ukraine usw.) empfehlen wir eine permanente über-

wachung der Risiken im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt
werden?

Die Maßnahmen sind geeignet, bestandsgefährdende Risiken zu erkennen. Es haben

sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die du rchgefü hrten Maßnahmen wu rden dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch
mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und
Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vergleiche hierzu die Ausführungen zu Punkt 4 a) und b)

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Dieser Fragenkreis ist nicht einschlägig, da im Geschäftsjahr 2021keine anderen Terminge-

schäfte, Optionen und Derivate abgeschlossen wurden.

a) Hat die Geschäfts/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finan-
zinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten
sc h rift lich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/lnstrumente dürfen eingesetzt werden?

- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/lnstrumente bis zu welchen Beträ-
gen eingesetzt werden?
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Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in wel-
chem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien aus-
schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt wer-
den dürfen (2. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit-
konditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes
lnstrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte
Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
Kontrolle der Gesch äfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung
gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) lst die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf
die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen gere-
gelt?

FRAGENKREIS 6:

lnterne Revision

Dieser Fragenkreis ist nicht einschlägig, da eine interne Revision als eigenständige Stelle

nicht besteht. Bei der Größe des Eigenbetriebes ist eine lnnenrevision nicht zwingend not-

wendig.

a) Gib es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende
lnterne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder
wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

b) Wie ist die Anbindung der lnternen Revision/Konzernrevision? Besteht bei ihrer
Tätigkeit die Gefahr von lnteressenkonflikten?
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c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der lnternen Revision/
Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinan-
der unvereinbare Funktionen (2. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) orga-
nisatorisch getrennt sind? Wann hat die lnterne Revision das letzte Mal über Kor-
ruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte
vor?

d) Hat die lnterne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer
abgestimmt?

e) Hat die lnterne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt
und um welche handelt es sich?

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der
lnternen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die lnterne Revi-
sion/Konzernrevision die U msetzu ng i h rer Empfeh I u n gen?

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überua-
chungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Über-
wachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen
nicht eingeholt worden ist?

lm Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er-

forderliche Zustimmungen im Berichtsjahr nicht durch den Werkleiter eingeholt wurden.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Übenrachungsorgans die Zustimmung Oes ÜOenrvachungsorgans eingeholt?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen wurden im Geschäftsjahr 2021 keine Kredite an

Mitglieder des Überuvachungsorgans und den Werkleiter gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß-
nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen
vorgenommen worden sind (2. B.Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht
mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschl üssen des U berwach u n gsorga ns ü berei nstimmen?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, nach denen

die Geschäftstätigkeiten im Berichtsjahr nicht im Rahmen von Gesetz, Geschäftsord-

nung, Satzungen und den bindenden Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung

und des Hauptausschusses der Stadt Fürstenberg/Havel lagen.

FRAGENKREIS 8:

Du rchführung von I nvestitionen

a) Werden lnvestitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung
auf Rentabi I itäUWi rtschaftlich keit, Fi nanzierbarkeit u nd Risi ken geprüft?

Die lnvestitionen werden mit der nötigen Sorgfalt unter Berücksichtigung der vorhan-

denen Finanzkraft geplant. Vor Aufnahme in den lnvestitionsplan werden bei wertin-

tensiven I nvestitionen Wirtschaftl ichkeitsberechn ungen angestel lt.

Es gibt keine Hinweise, dass die Aspekte der Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und

Risiken nicht angemessen berücksichtigt werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preis-
ermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des
Preises zu ermöglichen (2. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken
oder Beteiligungen)?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Un-

terlagen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen Iau-
fend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die kontinuierliche Übenvachung erfolgt mittels bedarfsgerechter Soll-lst-Vergleichs-

rechnung.
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Die Durchführung, Einhaltung der Planansätze sowie Veränderungen bei den lnvestiti-

onen werden von dem Werkleiter übenrvacht und auf Abweichungen hin untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen lnvestitionen wesentliche überschreitungen
ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

lm Geschäftsjahr 2021 haben sich keine Überschreitungen bei abgeschlossenen In-

vestitionen für den Eigenbetrieb ergeben. Geplant waren lnvestitionen in einem Um-

fang von T€ 523, tatsächlich realisiert wurden T€ 385.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge
nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

lm Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Erkenntnisse ergeben, dass Leasing-

oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wur-

den.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen
lz.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben sich im Rah-

men unserer Prüfung nicht ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen,
Konkurrenzangebote (2. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) einge-
holt?

Bei Auftragsvergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte werden die gültigen Rund-

schreiben zum kommunalen Auftragswesen des Ministeriums des lnnern des Landes

Brandenburg angewendet.
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FRAGENKREIS 1O:

Berichterstattung an das Ü berwachungsorgan

a) Wird dem Überuachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Stadtverordnetenversammlung, dem Hauptausschuss und dem Bürgermeister

werden im Rahmen der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssat-

zung Bericht erstattet

Der Werkleiter ist in der Regel in jeder Sitzung der Stadtverordnetenversammlung an-

wesend und erteilt Auskunft zu Anfragen. Es erfolgten im Berichtjahr zwei Zwischenbe-

richte an die zuständigen Organe des Eigenbetriebes.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzern-
bereiche?

Die der Stadtverordnetenversammlung vorgelegten Unterlagen vermitteln, soweit wir

dieses im Rahmen unserer Prüfung feststellen konnten, einen zutreffenden Eindruck in

die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder
nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehl-
dispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berich-
tet?

Über wesentliche Vorgänge wurde die Stadtverordnetenversammlung angemessen

und zeitnah unterrichtet.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle

sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im

Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Übenrachungsorgan
auf dessen besonderen Wunsch berichtet (S g0 Abs. 3 AktG)?

Berichterstattungen auf besonderen Wunsch der Übenvachungsorgane im Sinne des

$ 90 Abs. 3 AktG erfolgten im Berichtsjahr nach unseren Prüfungsfeststellungen nicht.

Durch die regelmäßige Teilnahme des Werkleiters an den Sitzungen der Stadtverord-

netenversammlung können jedoch auftretende Fragen zum Eigenbetrieb umgehend

beantwortet werden.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (2. B. nach g 90
AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend
wat?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass

die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

0 Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Setbstbehalt verein-
bart? Wurden lnhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Übenara-
chungsorgan erörtert?

Mit Wirkung vom 1. Januar 2007 wurde bei der Zurich Versicherung AG (Deutschland),

Köln, eine Eigenschadenversicherung abgeschlossen.

Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart. Angabe gemäß wurden lnhalt und Konditionen der

abgeschlossenen Versicherungen mit der Stadtvenvaltung der Stadt FürstenbergiHavel

koordiniert.

g) Sofern lnteressenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan
offengelegt worden?

lnteressenkonflikte des Werkleiters oder der Übenruachungsorgane wurden nach unse-

ren Prüfungsfeststellungen im Geschäftsjahr 202i nicht gemeldet.
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FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermö-
gen?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen besteht kein im wesentlichen Umfang offenkun-

dig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen sind Bestände nicht auffallend hoch oder niedrig

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich
zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermögensgegenstände wesentl ich beei nfl usst wird?

lm Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Ver-

mögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder nied-

rigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquel-
len zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen
I nvestitionsverpfl ichtun gen fi nanziert werden?

ln der ungekürzten Bilanz wird ein Eigenkapitalanteil von67,2 % und Fremdkapital in

Höhe von 32,8 o/o ausgewiesen.

Der Eigenbetrieb finanziert sich ausschließlich aus selbst erzielten Einnahmen aus der

Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung und aus Kostenerstattungen für die

selbst durchgeführte Erstellung und Reparatur von Haus- und Grundstücksanschlüs-

sen.

DIGITALES LESEEXEMPLAR



Anlaqe Vll

Blatt 16

Am Abschlussstichtag bestanden wesentliche lnvestitionsverpflichtungen in Höhe von

37 T€ für die Vergabe von Bauleistungen im Dezember 2020 für den Neubau von Was-

serförderbrunnen auf dem Gelände des Wassenryerkes in FürstenbergiHavel.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kred itaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

lm Geschäftsjahr 2021bestand kein Konzern

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließtich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittetgebers
nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Mittel der öffentlichen Hand erhalten.

FRAGENKREIS 13:

E igen kapitalausstattu ng u nd Gewin nverwendu n g

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-
ausstattung?

Der Eigenbetrieb verfügt nach unseren Prüfungsfeststellungen über eine angemessene

Eigenkapitalausstattung. Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung

haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

b) lst der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung)
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Vorschlag, den im Berichtsjahr erzielten Jahresgewinn in Höhe von € 15.591,59

auf neue Rechnung vozutragen, ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes

vereinbar.
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FRAGENKREIS 14:

Renta b i I itäUWi rtschaft | ic h keit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzern u nternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis (ohne Finanzergebnis) des Eigenbetriebes setzt sich wie folgt

zusammen

Tri nkwasserversorg ung

Abwasserentsorgung

b) lst das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-
tungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaf-
tern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass

wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaf-

ten bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorge-

nommen werden.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Eine Konzessionsabgabe war von dem Eigenbetrieb im Geschäftsjahr 2Q21 nichl zu

leisten.

3

T€

42

45
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FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

lm Rahmen unserer Prüfung haben wir keine wesentlichen verlustbringenden Geschäf-

te im Geschäftsjahr 2021 festgestellt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzenn und um
welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt s. 15a)

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragstage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr einen Jahresgewinn über 16 T€ enrvirtschaftet

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertrags-
lage des Unternehmens zu verbessern?

Der Eigenbetrieb hat satzungsgemäß keine Gewinnerzielungsabsicht. Alle betriebs-

wirtschaftlich umsetzbaren Maßnahmen zur Kostenminimierung sind angabegemäß im

Wesentlichen ausgeschöpft.

Die weitere Entwicklung der Umsatzerlöse wird davon abhängen, wie sich Gewerbe,

Tourismus, Wohnungsbau, das Verbrauchsverhalten der Kunden und die Einwohner-

zahl im Versorgungsgebiet entwickeln.

Durch den regelmäßigen Austausch von Teilstücken alter Rohmetze sollen die Trink-

wasserversorg u ng stabi I isiert und d ie Netzverl uste verm indert werden.
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Für die Erkennung eventueller Reserven wurde ein "Klimaschutzkonzept zur klima-

freundlichen Abwasserbehandlung für die Kläranlage Fürstenberg/Bredereiche" bei der

e.qua Service GmbH Energieforum Berlin in Auftrag gegeben. Dieses Konzept soll

teilweise mit Fördermitteln vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nuk-

leare finanziert werden. Coronabedingt wurde die Erstellung des Konzeptes mehrere

Male verschoben. Die Fertigstellung des Konzeptes erfolgte im September 2021. Die

Fördermittelwurden beantragt und der Bescheid sowie die Auszahlung der Fördermit-

tel erfolgt im Wirtschaftsjahr 2022.
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Wasser und Abwasser
Fürstenberger Seengebiet

Eigenbetrieb der
Stadt Fü rstenberg/Havel

Rechtliche, wirtschaftliche und

steuerl iche Verhältnisse
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Firma

Sitz

Geschäftsjahr:

Gründung

Stammkapital

Aufgaben

Organe

Stadtverordneten-
versammlung:

1. Rechtliche Grundlagen

Eigenbetrieb'Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet"
der Stadt FürstenbergiHavel.

(bis 25. Oktober 2003: "Wasser- und Abwasserverband Fürsten-
berger Seengebiet")

Fürstenberg/Havel

Kalenderjahr

Der ehemalige Wasser- und Abwasserverband ist entsprechend
Feststellungsbescheid des Landrates des Landkreises Oberhavel
vom 26. Juli 1999 am 13. Mä21992 rechtsgültig entstanden.

Nachdem der Zweckverband aufgrund der Gemeindegebietsre-
form im Land Brandenburg und der damit verbundenen Eingliede-
rung aller Mitgliedsgemeinden in die Stadt Fürstenberg/Havel sei-
ne Rechtsgrundlage verlor, hat die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Fürstenberg/Havel mit Wirkung vom 26. Oktober 2003
einen Eigenbetrieb Wasser und Abwasser gegründet, der die Auf-
gaben des Zweckverbandes nahtlos übernommen hat.

T€ 1.800

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Gebiet der
Stadt Fürsten berg/Havel.

Der Eigenbetrieb wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und
wirtschaftlich selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geführt und
als Sondervermögen der Stadt venrvaltet. Er dient dem öffentlichen
Wohl und hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

Stadtverordnetenversammlung,

Hauptausschuss und

Werkleitung.

Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet gemäß g 7 der
Betriebssatzu ng in Angelegenheiten des Eigenbetriebes.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind im Anhang
(Anlage lV) angegeben.
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Werkleitung

Satzungen
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Die Stadtverordnetenversammlung kam im Jahr 2021 zL)

drei Sitzungen zusammen, in welcher sie sich u.a. mit Angelegen-
heiten des Eigenbetriebes befasste.

Die Aufgaben des Werkausschusses werden gemäß $ 6 a Be-
triebssatzung durch den Hauptausschuss wahrgenommen.

Der Hauptausschuss kam im Jahr 2021 zu zwei Sitzungen zu-
sammen, in welcher er sich u.a. mit Angelegenheiten des Eigen-
betriebes befasste.

Die Werkleitung besteht aus dem Werkleiter. Als Werkleiter wurde
mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom
28. Januar 2005 Herr Dr. Ralf Lunkenheimer (vormals Verbands-
vorsteher) bestellt.

Neufassung der Betriebssatzung vom 15. April 2010, bekannt ge-
macht am 12. Mai 2010,

Wasserversorgungssatzung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30. Dezember 2003,

Abwasserbeseitigungssatzung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Dezember 2003, 1. Anderungssatzung vom
29. November 2019, veröffentlicht am 6. Dezember 2Q19

Wasserversorgungsgebührensatzung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Dezember 2003, 1. Anderung vom 2. De-
zember 2A13, veröffentlicht am 13. Dezember 2013 und zum
1. Januar 2014 in Kraft getreten, 2. Anderungssatzung vom
29. November 2019, in Kraft getreten am 1. Januar 2020

Abwassergebührensatzung in _der Fassung der Bekanntmachung
vom 30. Dezember 2003, 1. Anderung vom 2. Dezember 2013,
veröffentlicht am 13. Dezember 2013 und zum 1. Januar 2014 in

Kraft getreten, 2 Anderungssatzung vom 29. November 2019, in

Kraft getreten am 1. Januar 2020

Schmutzwasserbeitrags- und Kostenerstattungssatzung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Dezember 2003.
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2. Wirtschaftliche Verhältnisse

Nach den uns erteilten Auskünften bestehen folgende wichtige Verträge.

Software- Wartungsvertrag mit der Firma TL-Computer und Software, Branden-

burg mit dem Vertragspartner RCS Richter computer systemhaus GmbH,

Massen, ab 1. Dezember2013.

Weiterhin hat der Eigenbetrieb u. a. mit der Stadt Fürstenberg/Havel eine Vereinbarung über

die Personalkostenabrechnung abgeschlossen. Der Bürgermeister der Stadt hat den Werk-

leiter mit einer Organisationsverfügung die organisatorische und arbeitsrechtliche Leitung

des Stadtbauhofes FürstenbergiHavel übertragen. ln der Stadtverordnetenversammlung vom

30. November 2017 wurde dem Werkleiter, neben der Leitung des Eigenbetriebes, die Werk-

leitung des Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetriebes der Stadt Fürstenberg/Havel zum 1.

Januar 201 I übertragen.

Der Eigenbetrieb organisiert die technische und kaufmännische Betriebsführung in eigener

Regie.

Seit 1. Januar 2019 erfolgt auch die dezentrale Abwasserentsorgung in Eigenregie des Ei-

genbetriebes.

3. SteuerlicheVerhältnisse

Der Eigenbetrieb wird, die Körperschaftsteuer betreffend, beim Finanzamt Oranienburg unter

der Steuernummer 0531 1 44101338 geführt.

Die Umsatzsteuer hat der Eigenbetrieb unter der Steuernummer der Stadt Fürsten-

berg/Havel (0531149103198) zu erklären. Die Stadt Fürstenberg/Havel hat den Eigenbetrieb

mit der Durchführung aller im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht der Stadt Fürs-

tenberg/Havel notwendigen Angelegenheiten beauftragt. Entsprechende Zuarbeiten werden

von der Stadtvenrvaltung bzw. vom Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetrieb der Stadt ge-

leistet.
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Bezüglich der Abwasserentsorgung ist der Eigenbetrieb hoheitlich tätig und somit weder im

Sinne des Umsatzsteuergesetzes noch nach dem Körperschaft- bzw. Gewerbesteuergesetz

steuerpflichtig.

Der Bereich Wasserversorgung unterliegt als Betrieb gewerblicher Art der Körperschaftsteu-

er und ist umsatzsteuerpflichtig. Gewerbesteuerpflicht besteht wegen mangelnder Gewinner-

zielungsabsicht nicht.
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Wasser und Abwasser
Fürstenberger Seengebiet

Eigenbetrieb der

Stadt Fürstenberg/Havel

Übersicht über die Entwicklung der Kredite
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Gläubiqer

ILB lnvestitionsbank des
Landes Brandenburg,
Potsdam

- Nr. 80149007

Norddeutsche Landes-
bank, Hannover

- Nr. 2662430050

Bankdarlehen gesamt

37.500,00 - 37.500,00

Zins-
satz

o/o

0,00 3,17 30.09.21

Stand
01.01.2021

(U) Umschuldung
- Tilqunq

€

- 130.000,00

- 167 500 00

Stand
31.12.2021

€

682.500,00

682.500.00

Entwicklung der Kredite

Anlase lX
Blatt 2

3,85 31.03.25

Fest-
zins

bis€

812.500,00

850-000p0
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Wasser und Abwasser
Fürsten berger Seen gebiet

Eigenbetrieb der

Stadt Fürstenberg/Havel

Finanzrechnungsübersicht 2021
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Wasser- und Abwasserbetrieb Fürstenberger Seengebiet Anlaqe X
Blatt 2

Finanzrech n u nqsübersicht 2021

722.200,15474.296,74257.9A3-41Finanzmittelbestand am Ende der Periode15

795.282.62510.176,87285.105,75
Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der
Periode

+14

-73.082.47-39.880.r3-33.202,34Zahlunqswirksame Veränderunq des Finanzmittelbestandest3

-'t67.500-00-146.089.00-21.4$.A0Mittelabfluss aus der Finanzierunqstätigkeit12

-167.500,00-146.089,00-21.411.00Auszahlunqen aus der Finanzierunqstätiqkeit11

-167 500,00-146.089,00-21 .411 00Auszahlunqen für die Tilqunq von Krediten für lnvestitionen10

€84.52r.61-274.214,93-110.306.68Mittelabfl uss aus der lnvestitionstätiqkeit9

-384.521.61-274.214,93-1 10.306,68Auszahlunqen für lnvestitionen in das Sachanlaqevermöaen8

478.939.14380.423.8098.515,34Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätiqkeit7

-12.506,362j23,69-14.630,05
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der lnvestitions- oder
Finanzierunqstätiqkeit zuzuordnen sind

+l-o

46.374,1732.814,11'13.560,06
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie andererAktiva, die nicht der lnvestitions-
oder Finanzierunqstätiqkeit zuzuordnen sind

+l-

20.338,2322.079,95-1 741 .72
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen+l-4

-140.266.00-130 220.00-10.046,00
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum
Anlagevermögen

+l-c

549.407,51436.038.561 13.368,95
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlaqevermögens

+l-2

15.591 .5917.587.49-'1.995,90Periodenergebnis+l-1

€€€

Eigenbetrieb
gesamt

nicht
ertragssteuer-

pflichtige Sparte
Abwasser-
entsorgung

ertragssteuer-
pflichtige Sparte

Trinkwasser-
versorgung

Positionen
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Wasser und Abwasser
Fürstenberger Seengebiet

Eigenbetrieb der

Stadt Fürstenberg/Havel

Erfolgsübersicht 2021

DIGITALES LESEEXEMPLAR



Anlaqe Xl
Blatt 2

Erfolgsübersicht2021

15. Jahresqewinn

14. Sonstige Steuern

13. Steuern von Einkommen
und Ertraq

12. Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäflstätiokeit

11. Zinsen und ähnliche
AufiA/endunqen

10. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträqe

9. Erträqe aus Beteiliounoen

8. Sonstigebetriebliche
Aufi^/endunqen

7. Abschreibunqen

6. Personalaufi^/and

5. Materialaufi^/and

4. sonstigebetriebliche
Erträqe

3. Andere aktivierte
Eioenleistunoen

2. Erhöhung oder Vermin-
derung des Bestands
an fertigen und unfertigen
Erzeuqnissen

1. Umsatzerlöse

I

Aufl^/endungen und Erträge
nach Bereichen und
Aufuiandsarten

15.591.59

2.505,20

0,00

18.096,79

32.168.94

5.576.87

0,00

1 59.1 33,84

549.407.5',1

622.404,89

393.012,55

35.726.13

0,00

0,00

1 732.921 .s2

2

€

Eigen-
betrieb

insgesamt

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

3
€

Verwaltung

Allgemeine und
gemeinsame

Betriebsabteilungen

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

4
€

Sonstiges

17.587,49

1.973.25

0.00

19.560,74

27.416,09

4.656.40

0,00

115.091 .44

436.038,56

355.770,99

238.405.24

20.276.62

0.00

0.00

1 .167.350.04

5

€

Abwasser

,1.995,90

531.95

0,00

- 1.463.95

4.752.85

920,47

0.00

44.042.40

113.368,95

266.633,90

154.607,31

15.449.51

0.00

0,00

565.571.48

o
€

Trinkwasser

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

7

€

Andere Be-
triebszweige
einschließ1.
Nebentriebe

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

B

€

Akt;vierte
Eigenleis-

tungen
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wlrtschaftsprifern
oder Widschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,,Wirischaftsprüfef' genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstF
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiien, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. lm Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dnten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der \Mrtschaftsprüfer ist für die Nuizung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wrtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei belriebs-
wirtschafilichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Außerung, so ist der Wirtschaflspri.rfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspfl ichten des Auftrag gebers

(1 ) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auflrags notwendigen Unterlagen und weiteren lnforma-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unierlagen und weiteren
lnformationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
VMrtschaftsprüfers bekanni werden. Der Auftraggeber wird dem \Mrtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wrtschaftsprifer formu-
lierten schrifilichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unteriassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wrtschaftsprüfers gefährdei. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von OrganfunKionen und für Angebote, Autträge auf eigene Rech-
nung zu übemehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wlrtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
\i\iirtschaftsprirfer zur außerordentlichen Kündigung des Auttrags berechtigt.

Anlaoe Xll

6. Weitergabe einer beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Außerungen des \Mrtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die lnformation über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des V\iirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder lnformation aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpfl ichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Außerungen des Wrtschaftsprüfers und die
lnformation über das Täigwerden des Wrtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Aufiraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigier VeMeigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; lst der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbräch-
ie Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne lnteresse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Texiform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,

die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Außerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wrtschaftsprifers enthalten sind, können jederzejt vom VMrt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Außerung des Wrtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Außerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. ln den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wrtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (S 323 Abs. 1 HGB,
S 43 WPO, S 203 SIGB) verpilichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber lhn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1 l Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wrtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des S 323
Abs.2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, isl die Haftung
des Wrtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach S 1

ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß S 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem \Mrtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaflsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gllt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wrtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hai, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wlrtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auttrags sind stets unverbindlich.
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(51 Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren enistanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. ln
diesem Fall kann der Wirlschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen fflicht-
prttungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersa{zleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheii sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach S
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Andert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüfien und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nichi weiterverwenden.

Hät der Wirtschaftsprüfer einen Bestäigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage.
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des \{/irtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

{2} Widerruft der VMrtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestäigungsvermerk nicht weiterverwendei werden. Hat derAuftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch aui fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt-

'l 1. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wrtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gili auch für Buchführungsaufträge. Er hatjedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichiigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nichi die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hiezu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. ln diesem Fall hat derAuftragge-
ber dem Wrtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Frisien wesenilichen
Unteriagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vozulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfassi die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden TätigkeF
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressieuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

dl Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Aus,vertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichilich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wrtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffenilichte Rechtsprechung und Venualtungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberaiung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unler Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der \r\iirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(61 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheiisbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Sieuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapilalverkehrsteuer, Grunderuverbsteuer

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichisbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtlich3 Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafiers, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichien.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteüerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vqsteuerabzugs wird nicht übernommen.

1 2. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation ruischen dem Wrtschaffsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheiisanforderungen stellt, wie
eiwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Aufiraggebet den \Mrt-
schaftsprüfer entsprechend in Texform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wrtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslager; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhänglg maehen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) lst der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestritlenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der VVirtschaftsprüfer ist nichi bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichiungsstelle im Sinne des $ 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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